
 

 

  

St
a
d
t 
Li

n
d
en

b
er

g
 i
. 

A
llg

ä
u
 

B
eb

a
u
u
n
g
sp

la
n
 "
A

m
 D

ü
rr

en
b
ü
h
l 
T
ei

l 
2

" 
 

Fassung 09.05.2025 

Sieber Consult GmbH 
www.sieberconsult.eu 



 

 
 Stadt Lindenberg i. Allgäu    Bebauungsplan "Am Dürrenbühl Teil 2" 

Textteil mit 91 Seiten, Fassung vom 09.05.2025 Seite 2 

 Inhaltsverzeichnis 

 Seite 

1 Rechtsgrundlagen 3 

2 Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) mit Zeichenerklärung 4 

3 Zuordnung von Flächen und/oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 
BauGB an anderer Stelle gemäß § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB (externe Ausgleichsflächen/-
maßnahmen) 17 

4 Bauordnungsrechtliche Vorschriften (BOV) gemäß § 9 Abs. 4 BauGB mit 
Zeichenerklärung 20 

5 Nachrichtliche Übernahme von nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffenen 
Festsetzungen gem. § 9 Abs. 6 BauGB mit Zeichenerklärung 26 

6 Hinweise und Zeichenerklärung 27 

7 Satzung 36 

8 Begründung – Städtebaulicher Teil 38 

9 Begründung – Umweltbericht (§ 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB und Anlage zu 
§ 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) sowie Abarbeitung der Eingriffsregelung des § 1a BauGB, 
Konzept zur Grünordnung 49 

10 Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil 79 

11 Begründung – Sonstiges 82 

12 Begründung – Auszug aus übergeordneten Planungen 86 

13 Begründung – Bilddokumentation 87 

14 Verfahrensvermerke 89 
 



 

 
 Stadt Lindenberg i. Allgäu    Bebauungsplan "Am Dürrenbühl Teil 2" 

Textteil mit 91 Seiten, Fassung vom 09.05.2025 Seite 3 

1    Rechtsgrundlagen  
    

1.1  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2023 
(BGBI. 2023 I Nr. 394) 

    

1.2  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2023 
(BGBI. 2023 I Nr. 176) 

    

1.3  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802); 
die im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf 
den Anhang zur PlanZV 

    

1.4  Bayerische Bauordnung  (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 
(GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.2024 
(GVBl. S. 605) und durch Gesetz vom 23.12.2024 (GVBI. S. 619) 

    

1.5  Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern 

 (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. 
S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.12.2024 (GVBl. 
S. 573)  

    

1.6  Bundesnaturschutzgesetz   (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.10.2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 323) 

    

1.7  Bayerisches Naturschutz-
gesetz 

 (BayNatSchG) vom 23.02.2011 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 04.06.2024 (GVBl. S. 98) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) mit Zeichen-
erklärung 

    

2.1    Allgemeines Wohngebiet 1 (zulässige Art der baulichen Nut-
zung) 

Zulässig sind:  

− Wohngebäude 

− die der Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften  

Folgende Nutzungen, die gem. § 4 Abs. 2 und 3 BauNVO allgemein 
zulässig wären sind nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO):  

− nicht störende Handwerksbetriebe 

− Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke 

Folgende Nutzungen, die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 
zugelassen werden könnten werden nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes (§ 1 Abs. 6 BauNVO):  

− Betriebe des Beherbergungswesens 

− sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

− Anlagen für Verwaltungen 

− Gartenbaubetriebe 

− Tankstellen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; Nr. 1.1.3. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.2    Allgemeines Wohngebiet 2 (zulässige Art der baulichen Nut-
zung) 

Zulässig sind:  

− Wohngebäude 

− Anlagen für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke  

WA1 

WA2 

M 
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Folgende Nutzungen, die gem. § 4 Abs. 2 und 3 BauNVO allgemein 
zulässig wären sind nur ausnahmsweise zulässig (§ 1 Abs. 5 
BauNVO):  

− die der Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe 

− Ausnahmsweise zulässig sind:  

− Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

− sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

Folgende Nutzungen, die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 
zugelassen werden könnten werden nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes (§ 1 Abs. 6 BauNVO):  

− Anlagen für Verwaltungen 

− Gartenbaubetriebe 

− Tankstellen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; Nr. 1.1.3. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.3  GR .... m2 

 

 Maximal zulässige Grundfläche bezogen auf die jeweilige über-
baubare Grundstücksfläche in Verbindung mit eventuell festgesetz-
ten Abgrenzungen von unterschiedlichem Maß der Nutzung. 

Für Terrassen (ebenerdig, auf Stützen oder auf Garagen) sind zu-
sätzlich zu der in den Typenschablonen eingetragenen zulässigen 
Grundfläche weitere 50 m² Grundfläche je Wohngebäude zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 2 BauNVO; 
Nr. 2.6. PlanZV; siehe Typenschablonen) 

    

2.4  Überschreitung der ma-
ximal zulässigen Grund-
fläche  

 Die maximal zulässige Grundfläche darf neben der in § 19 Abs. 4 
Satz 2 BauNVO getroffenen Vorschrift zur Überschreitung (50 %) 
um weitere 50 % überschritten werden, sofern es sich bei der zu-
letzt genannten Überschreitung ausschließlich um folgende Anla-
gen handelt:   

− nicht vollflächig versiegelte Stellplätze und nicht vollflächig ver-
siegelte Zufahrten 

− Nebenanlagen, die keine Gebäude oder Gebäudeteile sind im 
Sinne des § 14 BauNVO 
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− bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die 
das Baugrundstück lediglich unterbaut wird 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

2.5  GH .... m ü. NHN 

 

 Maximal zulässige Gesamt-Gebäudehöhe über NHN  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.7. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.6  WH .... m ü. NHN 

 

 Maximal zulässige Wandhöhe über NHN  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.7. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.7  Maßgaben zur Ermitt-
lung der Gebäudehöhe 
(GH ü. NHN und WH ü. 
NHN) 

 Die Festsetzungen zu den Gebäudehöhen gelten für Gebäudeteile 
des Hauptgebäudes, die für die Abwehr gegen Wetter-Einflüsse er-
forderlich sind (z.B. Dach einschließlich Dachüberstände). Ausge-
nommen sind Anlagen zur Gewinnung von Sonnenergie (Wärme, 
Elektrizität) sowie untergeordnete anderweitige Bauteile (z.B. 
Schornsteine, Antennen etc.). 

Die GH ü. NHN wird an der höchsten Stelle der Dachkonstruktion 
gemessen (bei Pultdächern einschließlich Dachüberstand, bei 
Flachdächern einschließlich Attika oder sonstigen konstruktiven 
Elementen).   

Bei Gebäuden mit Flachdach muss die die GH ü. NHN um 1,25 m 
unterschritten werden.  

Bei Gebäuden mit Pultdach muss die die GH ü. NHN um 1,25 m 
unterschritten werden, sofern es sich nicht um den Typ 3 handelt. 
Im Typ 3 muss die GH ü. NHN um 0,75 m unterschritten werden. 

Sofern bei Gebäuden mit Flachdach die Dachhaut des obersten Ge-
schoßes die festgesetzte WH ü. NHN überschreitet ist dieses Ge-
schoß gegenüber dem darunterliegenden Geschoß bezüglich der 
Geschoßfläche, um mind. 33 % kleiner auszuführen. Nicht voll-
ständig geschlossene Gebäudeteile (z.B. Terrassen-Überdachung, 
Dachvorsprünge etc.) bzw. nur temporär geschlossene Gebäude 
bzw. Gebäudeteile, die nicht für den dauernden Aufenthalt auch im 
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Winter geeignet sind (z.B. Pergola, Zelt) bleiben hiervon unberück-
sichtigt. 

Die WH ü. NHN wird am Schnittpunkt der Außenwand (außen) mit 
der Dachhaut (außen) gemessen. Sofern sich in diesem Bereich 
Brüstungen oder Geländer befinden ist an deren Oberkanten zu 
messen, sofern sie nicht überwiegend transparent ausgeführt sind 
(z.B. dünne Gitterstäbe, transparentes Glas). Nachträgliche Anpas-
sungen entsprechender Brüstungen oder Geländer, welche eine sol-
che Transparenz aufheben, sind nicht gestattet.  

Bei deutlich untergeordneten Abschnitten von Außenwänden bleibt 
eine Überschreitung der WH ü. NHN unberücksichtigt, sofern diese 
Abschnitte zum Gebäude hin zurückspringen. Überschreitungen der 
WH ü. NHN durch Bauteile wie Zwerchgiebel oder Widerkehre blei-
ben unberücksichtigt, sofern evtl. getroffene Vorschriften zu den ge-
nannten Bauteilen eingehalten bleiben.  

Bei Gebäuden, die im Bereich von zwei verschiedenen der jeweili-
gen Festsetzungen zur Gebäudehöhe liegen (durch Nutzungskette 
getrennt) ist entsprechend der Lage des Gebäudes zu interpolieren. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.8  o  Offene Bauweise  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 1 BauNVO; Nr. 3.1. PlanZV; 
siehe Typenschablonen) 

    

2.9    Haupt-Firstrichtung für das Dach des Hauptgebäudes; zulässige 
Abweichung: max. 10°; die eingezeichneten Firstrichtungen be-
ziehen sich auf die jeweilige überbaubare Grundstücksfläche und 
sind dort an jeder Stelle zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; siehe Planzeichnung)  

    

2.10  Richtung der Firstseiten 
von Pultdach-Hauptge-
bäuden 

 Hauptgebäude mit Pultdach sind so zu errichten, dass die Firstseite 
(d.h. die höhere der traufseitigen Wände) zur südlichen Grund-
stücksgrenze gerichtet ist. Pultdach-Hauptgebäude sind dann zur 
südlichen Grundstücksgrenze gerichtet, wenn der Winkel zwischen 
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der Firstlinie des Hauptgebäudes an der höchsten Kante des Daches 
und dem nördlich "Waldseeweg" nicht mehr als 30° beträgt. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)  

    

2.11    Nur Einzel- und/oder Doppelhäuser zulässig  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.4. PlanZV; 
siehe Typenschablonen) 

    

2.12    Baugrenze (überbaubare Grundstücksfläche für Hauptgebäude) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.13    Umgrenzung von Flächen für Garagen und Carports; Garagen 
und Carports sind nur innerhalb dieser Flächen (und innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen) zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 BauNVO; Nr. 15.3. PlanZV; siehe 
Planzeichnung) 

    

2.14  Untergeordnete Neben-
anlagen und Einrichtun-
gen in den privaten 
Grundstücken  

 In dem Baugebiet sind die untergeordneten Nebenanlagen und 
Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO und nicht überdachte 
Stellplätze sowie Terrassen mit einer Tiefe bis 2,50 m ab Gebäu-
dekante, die auf offen einsehbaren (nicht verkleideten) Stützen 
ausgeführt werden, auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen bzw. der Flächen für Garagen und Carports zulässig. 

Die Zulässigkeit von untergeordneten Nebenanlagen und Einrich-
tungen im Sinne des § 14 BauNVO wird wie folgt eingeschränkt, 
bzw. ausgeschlossen:  

− außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche (Baugrenze) 
wird die Gesamthöhe von Gebäuden oder Gebäudeteilen gegen-
über dem endgültigen Gelände auf 3,50 m beschränkt; 

− zur Verkehrsfläche ist mit oberirdischen baulichen Anlagen ein 
Mindestabstand von 1,00 m einzuhalten 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO) 

ED 

GA 



 

 
 Stadt Lindenberg i. Allgäu    Bebauungsplan "Am Dürrenbühl Teil 2" 

Textteil mit 91 Seiten, Fassung vom 09.05.2025 Seite 9 

2.15  E.../D.../H... Wo  Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden; die 
Differenzierung nach Bauweise bzw. Zuordnung ist wie folgt be-
stimmt:  

   −  E... als max. Wohnungsanzahl pro Einzelhaus (als Wohnge-
bäude) 

   −  D... als max. Wohnungsanzahl pro Doppelhaushälfte (als 
Wohngebäude) 

   −  H... als max. Wohnungsanzahl pro Wohngebäude (z.B. pro 
Reihenhauselement) 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB; siehe Typenschablonen) 

    

2.16    Öffentliche Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

2.17    Öffentliche Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestim-
mung als Fußgängerbereich  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.3. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.18    Verkehrsflächen als Begleitfläche; für Straßenbegleitgrün, 
Stellplätze, Randflächen (z.B. Schotter-Rasen, Rasenpflaster etc.);  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

2.19    Einzelner Stellplatz in der öffentlichen Verkehrsfläche;  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

2.20    Straßenbegrenzungslinie mit Bemaßung für das Regelprofil; äu-
ßere Umgrenzung aller Verkehrsflächen (Bemaßung beispielhaft 
aus der Planzeichnung)  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

5,00 
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2.21    Straßenbegrenzungslinie als Abgrenzung zwischen Verkehrsflä-
chen und Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.22    Bereich ohne Ein- und Ausfahrt  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.4. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.24  Unterirdische Bauweise 
von Niederspannungslei-
tungen 

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in unterirdischer 
Bauweise zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

    

2.25  Ableitung von Nieder-
schlagswasser in den pri-
vaten Grundstücken, Ma-
terialbeschaffenheit ge-
genüber Niederschlags-
wasser  

 Niederschlagswasser von versiegelten Flächen (Dach- und Hofflä-
chen) ist in privat zu errichtenden Zisternen zu sammeln. Der Über-
lauf ist gedrosselt in den Regenwasserkanal einzuleiten. Die Anga-
ben gemäß der unten stehenden Tabelle dürfen nicht unterschritten 
werden. 

Haus Nummer laut B-
Plan 

Drosselabluss 
(l/s) 

Volumen 
[m³] 

Nr. 1a 0,3 9,1 

Nr. 2 0,3 9,1 

Nr. 3 0,3 9,1 

Nr. 4 0,4 11 

Nr. 5a 0,3 9,1 

Nr. 6a 0,3 9,1 

Nr. 7a 0,3 9,1 

 

Niederschlagswasser ist im Trennsystem abzuleiten. Es ist über die 
öffentlichen Regenwasser-Kanäle dem nördlich innerhalb des Gel-
tungsbereichs geplanten Retentionsbereich zuzuführen. Hier ist es 
zu speichern, vorzureinigen und gedrosselt dem Vorfluter zuzulei-
ten. Auch bei Einbau einer Zisterne oder anderer Wasserhaltung ist 
der Überlauf an den öffentlichen Regenwasser-Kanal zu gewähr-
leisten.  
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Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch 
nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, 
Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen 
nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.B. Kunststoff-Be-
schichtung) dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt 
werden.  

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

2.26    Bereich für eine Retentionsmulde; als Überlauf für die vorge-
schalteten Retentionszisternen für Niederschlagswasser von priva-
ten Grundstücken sowie für die Retention der Niederschlagswässer 
von öffentlichen Verkehrsflächen. 

In dem Bereich ist Regenwasser zurück zu halten und gedrosselt 
dem Vorfluter zuzuleiten.  

Der Bereich ist als naturnah gestaltete Retentionsmulde mit (soweit 
technisch möglich) natürlichen Böschungswinkeln anzulegen. Ein 
Dauerstau ist nicht zulässig. 

Die Errichtung der zur Retentionsmulde zugehörigen Böschungen 
ist außerhalb des dargestellten Bereiches zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB; Nr. 10.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.27    Öffentliche Grünfläche als Retentionsbereich; Retentionsmul-
den mit den zugehörigen Leitungen und Abgrabungen bzw. Auf-
schüttungen sind zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

2.28    Öffentliche Grünfläche als Eingrünung und Waldabstand; im 
Bereich des Geh- und Fahrrechtes ist eine sickerfähige Befestigung 
(z.B. mit Kies/Schotter) zulässig. Die unterirdische Verlegung von 
Abwasserleitungen ist zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

R 
71

Öffentliche Grünfläche 

Öffentliche Grünfläche 
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2.29    Private Grünfläche als Eingrünung und Waldabstand; die un-
terirdische Verlegung von Niederschlagswasserleitungen ist zuläs-
sig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.30  Landschaftsgerechte und 
naturnahe Gärten, Ver-
meidung von Schotter-
gärten  

 Die privaten Grundstücke sind wie folgt anzulegen:  

Die nicht baulich genutzten Grundstücksflächen (Freiflächen) sind 
gärtnerisch als unversiegelte Vegetationsflächen anzulegen, zu 
pflegen und dauerhaft zu erhalten. Mit Kies, Schotter oder Steinen 
bedeckte Flächen, die einen Pflanzendeckungsgrad von weniger als 
20 % aufweisen (sogenannte Schottergärten), sind im Bereich die-
ser Freiflächen nicht zulässig.  

Traufstreifen mit einer Breite von max. 30 cm sind entlang der Ge-
bäudekanten zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.31  Insektenfreundliche Be-
leuchtung/Photovoltaik-
anlagen in den privaten 
Grundstücken 

 

 Für die Außenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl nach unten ge-
richtete, vollständig insektendicht eingekofferte LED-Lampen oder 
nach dem Stand der Technik vergleichbar insektenschonende Lam-
pentypen zulässig. Die maximale Lichtpunkthöhe beträgt 4,50 m 
über der Oberkante des endgültigen Geländes. 

Es sind nur Photovoltaik-Module zulässig, die weniger als 6 % po-
larisiertes Licht reflektieren (d.h. je Solarglass-Seite 3 %). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.32  Bodenbeläge in den pri-
vaten Grundstü-
cken/Wasserdurchlässige 
Beläge 

 Für Stellplätze und untergeordnete Wege sind ausschließlich was-
serdurchlässige Beläge (z.B. in Splitt verlegtes Pflaster mit Rasen-
fuge, Drainfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, Kiesflä-
chen) zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.33    Geh-, und Fahrrecht zu Gunsten des Eigentümers der Fl.-Nr. 473 
zur Bewirtschaftung des Waldes. 

Private Grünfläche 

GR/FR 
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB; Nr. 15.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.34    Leitungsrecht zu Gunsten der Gemeinde Verlegung und zum Un-
terhalt von unterirdischen Regenwasserkanälen.  

Die Pflanzung von tiefwurzelnden Bäumen und Sträuchern (sog. 
"Tiefwurzler") ist unzulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB; Nr. 15.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.35  Luft verunreinigende Im-
missionen 

 Der Einsatz von Festbrennstoffen (z.B. Holz, Kohle usw.) in Zent-
ralheizungsanlagen ist im gesamten Geltungsbereich unzulässig. 
Der Einsatz von Festbrennstoffen in Einzelöfen (z.B. Kachelöfen, 
Heizungsherde, Kaminöfen) und offenen Kaminen darf nur gele-
gentlich durchgeführt werden. Ausgenommen von diesen Regelun-
gen sind Festbrennstoffe in Form von Pellets aus naturbelassenem 
Holz entsprechend DIN EN ISO 17225 - 2 Ausgabe September 
2014 oder Holzpellets mit gleichwertiger Qualität. Nach Auffas-
sung des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung 
und Umweltfragen liegt ein gelegentlicher Betrieb von Einzelöfen 
dann vor, wenn die Benutzung nicht häufiger als 4-5 mal pro Mo-
nat erfolgt.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 23 a BauGB) 

    

2.36  Pflanzungen im  
Geltungsbereich  

 − Es sind ausschließlich standortgerechte, heimische Bäume und 
Sträucher aus u. g. Pflanzliste "Pflanzungen im Geltungsbe-
reich" zu verwenden. Die "öffentliche Grünfläche als Retentions-
bereich" ist ausschließlich mit Gehölzen für "Feuchte Standorte" 
aus u. g. Pflanzliste "Pflanzungen im Geltungsbereich" zu be-
pflanzen.  

− Auf max. 20 % der Grundstücksfläche sind auch Sträucher, die 
nicht in der u.g. Pflanzliste festgesetzt sind, zulässig (z.B. Zier-
sträucher, Rosen-Züchtungen). 

− Pro 500 m² (angefangene) Grundstücksfläche ist mindestens 
1 Laubbaum und 2 Sträucher aus der u.g. Pflanzliste zu pflan-
zen.  

LR 
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− Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, 
die an öffentliche Flächen angrenzen, sind ausschließlich Laub-
gehölze zulässig. 

− Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkran-
kungen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Ver-
ordnung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Pflanzen-
beständeschutzverordnung vom 13. Oktober 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 277)) genannten. 

Für den Geltungsbereich festgesetzte Pflanzliste: 
   Bäume 2. Wuchsklasse  

   Obsthochstämme: (ausschließlich Scha-
len- u. Steinobst sowie nicht oder nur in 
geringem Maße Feuerbrand gefährdetes 
Kernobst) 

 

   Feld-Ahorn Acer campestre 
   Hainbuche Carpinus betulus 
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
     
   Sträucher  
   Berberitze Berberis vulgaris 
   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Gewöhnlicher Hasel Corylus avellana 
   Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Alpen-Heckenkirsche Lonicera alpigena 
   Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
   Schlehe Prunus spinosa 
   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
   Alpen-Johannisbeere Ribes alpinum 
   Wilde Stachelbeere Ribes uva-crispa 
   Kriech-Rose Rosa arvensis 
   Hunds-Rose Rosa canina 
   Hecht-Rose Rosa glauca 
   Zimt-Rose Rosa majalis 
   Alpen-Rose Rosa pendulina 
   Bibernell-Rose Rosa pimpinellifolia 
   Wein-Rose Rosa rubiginosa 
   Apfel-Rose Rosa villosa 
   Purpur-Weide Salix purpurea 
   Roter Holunder Sambucus racemosa 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 
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   Feuchte Standorte (Retentionsbereich):  

   Bäume 1. Wuchsklasse  

   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
   Schwarz-Erle Alnus glutinosa 
   Grau-Erle Alnus incana 
   Silber-Pappel Populus alba 
   Grau-Pappel Populus x canescens 
   Schwarz-Pappel Populus nigra 
   Zitter-Pappel Populus tremula 
   Silber-Weide Salix alba 
   Berg-Ulme Ulmus glabra 
     
   Bäume 2. Wuchsklasse  
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
   Sal-Weide Salix caprea 
   Reif-Weide Salix daphnoides 
   Bruch-Weide Salix fragilis 
     
   Sträucher  
   Grün-Erle Alnus viridis 
   Waldrebe Clematis vitalba 
   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Sanddorn Hippophae rhamnoides 
   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Deutsche Tamariske Myricaria germanica 
   Trauben-Kirsche Prunus padus 
   Echter Faulbaum Rhamnus frangula 
   Schwarze Johannisbeere Ribes nigrum 
   Wilde Stachelbeere Ribes uva-crispa 
   Kriech-Rose Rosa arvensis 
   Zimt-Rose Rosa majalis 
   Schlucht-Weide Salix appendiculata 
   Ohr-Weide Salix aurita 
   Grau-Weide Salix cinerea 
   Lavendel-Weide Salix eleagnos 
   Schwarz-Weide Salix x nigricans 
   Purpur-Weide Salix purpurea 
   Weiß-Weide Salix x rubens 
   Mandel-Weide Salix triandra 
   Korb-Weide Salix viminalis 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 
   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) Viburnum opulus 
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2.37  
  

Abgrenzung ("Nutzungskordel") von unterschiedlichem Maß der 
Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 BauGB und § 16 Abs. 5 BauNVO; Nr. 15.14. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.38    Abgrenzung ("Nutzungskordel") von unterschiedlicher Art der 
Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 BauGB und § 16 Abs. 5 BauNVO; Nr. 15.14. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.39    Abgrenzung ("Nutzungskordel") von unterschiedlicher Art und un-
terschiedlichem Maß der Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 BauGB und § 16 Abs. 5 BauNVO; Nr. 15.14. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.40    Höhenlinie für die Oberkante des geplanten Geländes als 
Mindestwert; der festgesetzte Wert der Oberkante des geplanten 
Geländes darf nicht unterschritten werden. 

(§ 9 Abs. 3 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

2.41    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
"Am Dürrenbühl Teil 2" der Stadt Lindenberg i. Allgäu  

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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3    Zuordnung von Flächen und/oder Maßnahmen 
zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB an 
anderer Stelle gemäß § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB 
(externe Ausgleichsflächen/-maßnahmen) 

    

3.1  Ausgleichsbedarf  Der nach Betrachtung der Maßnahmen zur Vermeidung und Mi-
nimierung verbleibende Ausgleichsbedarf summiert sich auf ins-
gesamt 13.442 Wertpunkte. 

Der Ausgleich erfolgt gemäß § 1a Abs. 3 BauGB auf von der Stadt 
Lindenberg bereitgestellten Flächen an anderer Stelle als am Ort 
des Eingriffs.  

    

3.2  Lage der Ausgleichsfläche  Dem durch die vorliegende Planung verursachten Eingriff wird 
eine Ausgleichsfläche außerhalb des Geltungsbereichs dieser Pla-
nung zugeordnet. Diese Ausgleichsfläche befindet sich auf der 
Flst.-Nr. 1493 der Gemarkung Lindenberg i. Allgäu.  

(§ 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB, siehe nachfolgende Planskizze).  

    

3.3  Verortung der Ausgleichsflä-
che 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein Gesamtkonzept 
handelt, dass im Rahmen der Planung erarbeitet wurde. Die ge-
naue Anzahl der zuzuordnenden Wertpunkte kann sich im Laufe 
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des weiteren Verfahrens ändern und wird mit dem Satzungsbe-
schluss festgesetzt.  

 Planskizze   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Lage der Ausgleichsfläche/-maßnahme 

    

   Maßnahmen: 

 
 

 − Ziel ist die Entwicklung einer standortgerechten artereichen-
seggen- oder binsenreichen Feucht- und Nasswiese.  

− Das Grünland wird zur Entwicklung einer Nasswiese (Streu-
wiese) dauerhaft gesichert und ausgehagert. Die Fläche soll 
in den ersten Jahren zweimal jährlich mit Entfernung des 
Mähguts gemäht werden (1. Schnitt nicht vor dem 15.06.).  

− Der Schnitt hat, wenn möglich, mit leichten Maschinen wie 
einem Fingermessermähbalken oder Doppelmesserbalken zu 
erfolgen. Bei einem Kreiselmäher ist auf eine Schnitthöhe 
von mind. 7 cm sowie einer langsamen Bearbeitungsge-
schwindigkeit zu achten. 

− Nach entsprechender Aushagerung (Entwicklungsdauer etwa 
10 Jahre) sollte die Pflege evtl. auf eine Mahd pro Jahr im 
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Herbst mit Entfernung des Mähguts reduziert werden, sofern 
sich keine Neophyten (wie das Drüsige Springkraut) ansie-
deln (dann sollte die zweimalige Mahd beibehalten werden). 
Auf die Ausbringung von Dünge- und/oder Pflanzenschutz-
mitteln ist zu verzichten, um den Stoffeintrag in die Fläche 
zu reduzieren. 

− Eine Erhaltungsdüngung erfolgt, wenn überhaupt, einmal 
pro Jahr mit Festmist und ist vorab mit der unteren Natur-
schutzbehörde abzustimmen. 

− Die bestehenden Gehölze am Rand der Flächen sind zu er-
halten 

− Um die Entwicklung der neuen Biotopfläche sicher zu stellen 
und ggf. nachsteuern zu können, wird ein Monitoring der Flä-
che festgesetzt. Dieses muss nach 5 Jahren das erste Mal er-
folgen, danach muss es alle 2 Jahre wiederholt werden. 
Grundsätzlich wird die Dauer bis zur Herstellung der seggen- 
und binsenreichen Nasswiese (Calthion) als Zielbiotop mit 
zehn Jahren veranschlagt. 



 

 
 Stadt Lindenberg i. Allgäu    Bebauungsplan "Am Dürrenbühl Teil 2" 

Textteil mit 91 Seiten, Fassung vom 09.05.2025 Seite 20 

4    Bauordnungsrechtliche Vorschriften (BOV) gemäß 
§ 9 Abs. 4 BauGB mit Zeichenerklärung 

    

4.1  Dachformen  Alle vorgeschriebenen Dachformen gelten nur für Dächer von 
Hauptgebäuden. Für untergeordnete Bauteile dieser Dächer (z.B. 
Gaupen, Zwerchgiebel) sind andere Dachformen zulässig. Unter-
geordnet sind diese Bauteile dann, wenn sie nicht mehr als 50% 
der Hausbreite, gemessen jeweils an den Außenkanten der sich 
gegenüberliegenden Hauswände, einnehmen 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

4.2  SD/WD/PD/FD  Dachformen für Hauptgebäude; entsprechend der in der Ty-
penschablone vorgeschriebenen Liste kann unter Einhaltung der 
nachfolgenden Maßgaben gewählt werden (ausschließlich):  

− SD: Satteldach; zwei im Winkel von 180 ° zu einer senk-
rechten Achse verdrehte geneigte Dachflächen mit einheitli-
cher Dachneigung, die sich in einer gemeinsamen Schnittlinie 
treffen (First), ein geringfügiger, parallel seitlicher Versatz der 
beiden Dachflächen ist zulässig, sofern die gemeinsame First-
linie dabei für die Gesamterscheinung als Satteldach domi-
nant bleibt; so genannte Krüppelwalme sind nicht zulässig; 
vertikale Versätze von sich gegenüberliegenden Dach-Ebenen 
(höhenmäßig versetzter First) sind zulässig; sie werden auf 
max. 1,75 m (senkrecht gemessen von Oberkante Teil-First zu 
Oberkante Teil-First) beschränkt. 

− WD: Walmdach; auch Zeltdach und Krüppelwalm; vier im 
Winkel von jeweils 90 ° zu einer senkrechten Achse verdrehte 
geneigte Dachflächen mit einheitlicher Dachneigung, von de-
nen sich genau zwei gegenüberliegende Flächen in einer ge-
meinsamen Schnittlinie treffen (First), oder alle vier in einem 
gemeinsamen Punkt (Zeltdach); 

− PD: Pultdach; eine zu mindestens 75 % nicht versetzte, zu-
sammenhängende Dachfläche mit einheitlicher Dachneigung 
und Ausrichtung;  

− FD: Flachdach; eine zusammenhängende (nicht versetzte) 
Dachfläche mit einheitlicher Dachneigung und Ausrichtung; 
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Zur Einhaltung der jeweiligen Dachform müssen mind. 50 % der 
gesamten Grundfläche des Baukörpers des jeweiligen Hauptge-
bäudes von dieser Dachform überdeckt sein. Die Flächen von 
Dachüberständen werden dabei gewertet. Nicht gewertet werden 
jedoch die Flächen von  

− untergeordneten Verbindungs- bzw. Anbauten,  

− Dachaufbauten und Dachaussparungen, 

− nicht vollständig geschlossenen Gebäudeteilen (z.B. Terras-
sen-Überdachung),  

− nur temporär geschlossenen Gebäuden bzw. Gebäudeteilen, 
die nicht für den dauernden Aufenthalt auch im Winter geeig-
net sind (z.B. Pergola, Zelt). 

Für die Unterscheidung der Dachformen Satteldach und Pultdach 
gilt: Bei der Dachform Pultdach müssen mindestens 75 % aller 
Dach-Ebenen des jeweiligen Hauptgebäudes zueinander parallel 
sein. Die Fläche einer Dach-Ebene wird in der senkrechten Pro-
jektion auf die Fläche gemessen.  

Bei den Dachformen, die nicht Flachdach sind, darf die Ansicht 
aus der Fußgängerperspektive nicht den Eindruck eines Flachda-
ches erwecken (Schnittlinie Dach/Außenwand nicht durch vorge-
lagerte Wandscheibe verdecken).  

Bei Hauptgebäuden, die aus mehreren Teil-Baukörpern bestehen, 
können die o. g. Dachformen kombiniert werden, sofern die ein-
zelnen Teil-Baukörper dabei noch getrennt wahrnehmbar bleiben 
bzw. nur durch untergeordnete Verbindungsbauten miteinander 
verbunden sind.  

Die o. g. Vorschriften zu den Dachformen gelten nicht für unter-
geordnete Bauteile der Dächer (z.B. Gauben, Zwerchgiebel) bzw.  
sonstige Nebenanlagen (z.B. Geräteschuppen) sowie für Garagen. 
Diese sind frei gestaltbar.  

− (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO; siehe Typenschablonen) 

    

4.3  DN .... - ....°  Dachneigung; Winkel zwischen der Horizontalen und der Ebene 
des Daches als Mindest- und Höchstmaß; gilt für das Dach des 
Hauptgebäudes und für Widerkehre und Zwerchgiebel ab 6,00 m 
Breite (Außenkante Außenwand). 
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(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO; siehe Typenschablone) 

    

4.4  Thermische Solar- und  
Fotovoltaikanlagen auf 
Dächern  

 Auf geneigten Dächern sind aufgeständerte Solar- und Fotovolta-
ikanlagen unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

− die Unterkante (Fußpunkt) hat innerhalb des Gebäudeumris-
ses auf dem Dach aufzuliegen 

− eine Neigung von 60° darf nicht überschritten werden (Winkel 
zwischen der Horizontalen und dem Absorber bzw. dem Mo-
dul) 

− eine Höhe von 0,25 m unter dem First darf nicht überschritten 
werden. 

Ausgenommen von diesen Vorgaben sind dachintegrierte Thermi-
sche Solar- und Fotovoltaikanlagen. 

Nordseitige Solar- und Fotovoltaikanlagen werden ausgeschlos-
sen. Wenn der Nachweis erbracht wird, dass sie nicht reflektierend 
ausgeführt werden, kann von der Stadt Lindenberg i. Allgäu eine 
Ausnahme zugelassen werden. 

Auf Flachdächern sind aufgeständerte Solar- und Fotovoltaikan-
lagen unter folgender Voraussetzung zulässig: 

− ein seitlicher Mindestabstand zur Außenkante der Außenwand 
von 1,25 m muss eingehalten werden. 

Hinweis: Bei der Gestaltung von Solar- und Fotovoltaikanlagen 
ist darauf zu achten, dass möglichst klare Rechtecke entstehen. 
In der Dachfläche liegenden (Dachintegrierte) Lösungen sollte der 
Vorzug gegeben werden. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

4.5  Widerkehre und  
Zwerchgiebel 

 Widerkehre (gegenüber der Außenwand vorspringende Bauteile 
mit Firstrichtung quer zur Haupt-Firstrichtung) und Zwerchgiebel 
(gegenüber der Außenwand nicht vorspringende Bauteile mit 
Firstrichtung quer zur Haupt-Firstrichtung, welche die Traufe un-
terbrechen) sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

− max. Breite (Außenkante Außenwand): 6,00 m  
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− Mindestabstand (Außenkanten) untereinander bzw. zu evtl. 
Dachaufbauten: 1,25 m 

− Mindestabstand (Außenkanten) zur Gebäudekante im 
1. Dachgeschoß der jeweiligen Giebelseite: 0,75 m (frei ste-
hende Bauteile wie Stützen etc. unter 0,50 m Breite sowie 
Dachüberstände bleiben unberücksichtigt)  

− Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum nächstgelegenen 
First des Hauptdaches: 0,25 m 

− im Typ 3 sind auf der nach Norden gerichteten Dachseite keine 
Widerkehre oder Zwerchgiebel zulässig 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

4.6  Dachaufbauten  Dachaufbauten (Dachgaupen) sind unter folgenden Vorausset-
zungen zulässig: 

− Mindestdachneigung des Hauptgebäudes: 25° 

− max. Breite (Außenkante ohne Dachüberstand): 4,00 m 

− Mindestabstand untereinander (Außenkanten ohne Dach-
überstand) und zu evtl. Widerkehren: 1,25 m 

− Mindestabstand zur Gebäudekante im 1. Dachgeschoß der je-
weiligen Giebelseite: 1,25 m (frei stehende Bauteile wie Stüt-
zen etc. unter 0,50 m Breite sowie Dachüberstände bleiben 
unberücksichtigt)  

− Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum nächstgelegenen 
First des Hauptdaches: 0,25 m 

− im Typ 3 sind auf der nach Norden gerichteten Dachseite keine 
Dachaufbauten zulässig 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

4.7  Materialien für die  
Dachdeckung 

 Als Dachdeckung für geneigte Dächer von  

− Hauptgebäuden  

− Garagen sowie 

− sonstigen Nebengebäuden mit mehr als 200 m3 Brutto-
Rauminhalt 
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ab einer Dachneigung von 20° sind ausschließlich Dachplatten 
(kleinteilige Schuppendeckung wie z.B. Dachziegel, Dachpfan-
nen, Betondachsteine etc.) zulässig.  

Bei Dächern mit einer Dachneigung unter 20° sind sowohl Dach-
platten als auch eine vollständige Begrünung zulässig. 

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind darüber hinaus Materialien zulässig, die für diese Anlagen 
(Sonnenkollektoren, Fotovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforder-
lich sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-
Elemente etc.) sind darüber hinaus andere Materialien zulässig.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

4.8  Farben   Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune sowie betongraue 
bis anthrazitgraue Töne zulässig. 

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind die Farben zulässig, die für entsprechende Anlagen (Sonnen-
kollektoren, Fotovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich sind.  

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-
Elemente etc.) sind darüber hinaus andere Farben zulässig. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

4.9  Anzahl der Stellplätze in 
dem Baugebiet  

 Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze pro Wohnung be-
trägt: 

 
   Wohnungsgröße (WoFlV) Stellplätze hierfür 

   kleiner 30 m2 1,0 

   ab 30 m2 2,0 

 

   Für andere Nutzungen als Wohnen bleiben die gesetzlichen Vor-
schriften unbenommen. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO) 
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4.10  Einfriedungen und  
Stützkonstruktionen 

 Einfriedungen sind nur als Holz- oder Metallzäune (auch als Dop-
pelstabmattenzäune) oder als Hecken aus standortgerechten Ge-
hölzen (siehe Pflanzliste) zulässig. Metallene Geflechtzäune (z.B. 
Maschendraht) sind ausgeschlossen. Als max. Höhe sind 1,20 m 
für Zäune und 1,60 m für Hecken zugelassen.  

Zäune müssen mit Ausnahme erforderlicher Punktfundamente zur 
Geländeoberkante hin einen Höhenabstand von mindestens 
0,15 m, u.a. zum Durchschlüpfen von Kleinlebewesen, aufweisen. 

Bei Heckenpflanzungen ist ein Abstand von 0,70 m zum öffentli-
chen Straßenraum einzuhalten (Stammmitte). 

Innerhalb der privaten Grünflächen sind keine Einfriedungen zu-
lässig. Ausgenommen hievon sind lebende Einfriedungen wie z.B. 
Hecken. 

Stützkonstruktionen im Bereich der Freiflächen der Baugebiete 
sind nur zulässig, sofern sie für die Anpassung des Geländes (z.B. 
gegenüber der Verkehrsfläche) auf Grund der vorhandenen Topo-
grafie erforderlich sind. Sie sind  

− optisch zu gliedern, d.h. als Stützkonstruktionen mit Abstu-
fungen auszuführen, wobei die Stufenhöhe maximal 0,90 m 
und die Stufentiefe minimal 0,45 m zu betragen hat 

− in einer Bauweise auszuführen, die für Wasser und Kleinlebe-
wesen durchlässig ist (z.B. Trockenmauern aus Natursteinen, 
Gabionen etc.) und 

− dauerhaft zu begrünen und  

− gegenüber der Grundstücksgrenze an der Verkehrsfläche um 
mind. 1,00 m zurück zu versetzen. 

Als Material sind ausschließlich Natursteine und mit Natursteinen 
gefüllte Gabionen (Drahtkörbe) zulässig (keine Betonelemente). 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO) 
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5    Nachrichtliche Übernahme von nach anderen ge-
setzlichen Vorschriften getroffenen Festsetzungen 
gem. § 9 Abs. 6 BauGB mit Zeichenerklärung 

    

5.1    Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des Naturschutz-
rechts; hier Landschaftsschutzgebiet im Sinne des § 26 BNatSchG 
"Waldsee bei Lindenberg i. Allgäu und Umgebung" (Nr. LSG-
00424.01), innerhalb des Geltungsbereichs liegend; 

 (§ 9 Abs. 6 BauGB; Nr. 13.3. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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6    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

6.1    Bestehendes Gebäude zur Zeit der Planaufstellung (siehe Plan-
zeichnung) 

    

6.2    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung) 

    

    

6.3    Geplante Grundstücksgrenzen; die so gekennzeichneten Grenzen 
stellen einen Vorschlag zur Aufteilung der Grundstücke dar (siehe 
Planzeichnung) 

    

6.4  Nr. ....;....m2  Nummerierung und voraussichtliche Größe der Grundstücke 
(Nummerierung von Nordwest nach Südost; siehe Planzeichnung) 

    

6.5  474/5   Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der Planzeich-
nung) 

    

6.6    Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der Höhen-
schichtlinien (beispielhaft aus der Planzeichnung, siehe Planzeich-
nung) 

    

6.7    Deckenbuch; Darstellung der geplanten Straßenhöhe (beispielhaft 
aus der Planzeichnung, siehe Planzeichnung) 

    

6.8    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes "Alpenpanorama" der Stadt Lindenberg i. 
Allgäu  

    

6.9  Förderung der 
Artenvielfalt 

 Privatgärten sollten möglichst naturnah und strukturreich gestaltet 
werden (z.B. Bereiche mit insektenfreundlichen, blütenreichen Wie-
senmischungen, naturnah gestalteter Gartenteich, Trockenmauer 
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oder Steinhäufen, Bäume, Sträucher, verwilderte Ecken, Vogel- 
und/oder Fledermauskästen, Insektenhotels). 

Zäune sollten, mit Ausnahme erforderlicher Punktfundamente, zur 
Geländeoberkante hin einen Höhenabstand von mind. 0,15 m zum 
Durchschlüpfen von Kleinlebewesen aufweisen. 

Zur Entwicklung von Extensivwiesen sollten die öffentlichen Grünflä-
chen (mit Ausnahme des Spielplatzes) und die blütenreichen Exten-
sivwiesen der Privatgärten durch zweimalige Mahd pro Jahr 
(1. Mahd nicht vor Mitte Juni; 2. Mahd Ende September) gepflegt 
werden. Das Mähgut sollte von der Fläche entfernt werden. Die Aus-
bringung von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln sollte vermieden 
werden. 

Vorhandene Gehölze sollten möglichst erhalten werden. 

Bei der Pflanzung von Bäumen ist das Nachbarrechtsgesetz zu be-
rücksichtigen. 

    

6.10  Förderung der Biodiversi-
tät im Retentionsbereich 

 Der Retentionsbereich sollte naturnah mit (unterschiedlichen) Bö-
schungswinkeln von 1:3 bis 1:5 gestaltet werden. Mindestens 30 cm 
möglichst nährstoffarmer Oberboden sind aufzubringen und die Bö-
schungen sind mit gebietsheimischem Saatgut (s. Hinweis "gebiets-
eigenes Saatgut") anzusäen. Hierfür eignet sich eine Mischung aus 
krautigen Pflanzen (Einjährige, Zweijährige, Stauden sowie Gräser). 
Im Retentionsbecken sollte zumindest im Frühjahr und Sommer 
Wasser stehen; die Unterhaltung des Beckens sollte im Herbst und 
Winter erfolgen. Das Aufkommen von Gehölzen sollte vermieden 
werden. 

Unterhalb der erforderlichen Gewässersohle des Retentionsbecken 
sollten Mulden angelegt werden, in denen sich Wasser sammeln und 
temporär für eine ausreichende Zeitdauer gehalten werden kann. 
Diese flach überstauten Mulden sind geeignete Laichgewässer für 
Amphibien und Libellen sowie Lebensraum für Pflanzen der Feucht-
gebiete und des Waldseemoores. Die flachen Mulden mindern auf-
grund ihrer Lage unterhalb der geplanten Sohle des Retentionsbe-
ckens nicht das erforderliche Rückhaltevolumen. 
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6.11  Klimaschutz  Die Nutzung geeigneter erneuerbarer Energiequellen wie insbeson-
dere Solarthermie, Photovoltaik, Windenergie und Geothermie wer-
den empfohlen.  

Privatgärten sollten möglichst durchgängig mit heimischen und 
standortgerechten Pflanzen begrünt sein. Eine Dachbegrünung bei 
Dächern mit einer Dachneigung unter 15° und/oder eine Fassaden-
begrünung wird empfohlen. Bei der Pflanzung von Bäumen sollte 
eine Verschattung der Gebäude vermieden werden. 

    

6.12  Nachhaltige  
Ressourcennutzung 

 Es wird empfohlen, Regenwasser möglichst an Ort und Stelle versi-
ckern zu lassen und zur Bewässerung von Garten und Balkonpflan-
zen Regenwasser zu nutzen. Hierzu eignen sich Regenwasser-Auf-
fangbecken (Zisternen). Auch Gartenteiche können mit Regenwasser 
gefüllt werden. Die Nutzung von Regenwasser zur Toilettenspülung 
sowie zum Wäschewaschen ist ebenfalls möglich, hierzu ist die 
"DIN 1989 Regenwassernutzungsanlagen" zu berücksichtigen. 

Zur Nutzung von Bioabfällen wird die Errichtung eines Komposts 
empfohlen. 

    

6.13  Insektenvielfalt  Zur Förderung der Insektenvielfalt und insbesondere von Bienen wird 
in den Privatgärten/in den öffentlichen Grünflächen die Anlage von 
blütenreichen Extensivwiesen durch Einsaat einer gebietsheimischen 
Saatgutmischung und Pflege durch zweischürige Mahd mit Abtrans-
port des Mahdguts empfohlen. Auf Dünger und/oder Pflanzen-
schutzmittel sollte verzichtet werden. Auch die Pflanzung heimischer 
Obstbäume wird empfohlen.  

    

6.14  Natur- und Artenschutz  Die Außenbeleuchtung sollte in den Nachtstunden soweit als aus 
Gründen der Sicherheit möglich abgeschaltet oder bedarfsweise 
über Bewegungsmelder gesteuert werden. 

Zäune sollten zum Gelände hin einen Abstand von mind. 0,15 m 
zum Durchschlüpfen von Kleinlebewesen aufweisen. 

Die Errichtung eines Komposts wird empfohlen. 

Vorhandene Gehölze sollten möglichst erhalten und während der 
Bauzeit durch entsprechende Baumschutzmaßnahmen vor Verlet-
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zungen im Kronen- und Wurzelbereich gesichert werden. Um zu ver-
meiden, dass Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG erfüllt werden, müssen vorhandene Gehölze außerhalb 
der Brutzeit von Vögeln (d.h. zwischen dem 01.10. und 28.02.) 
gerodet werden. Detaillierte Informationen sind dem artenschutz-
rechtlichen Kurzbericht (Fassung vom 05.05.2020) zu entnehmen.  

Es ist sicherzustellen, dass der Waldrand in seiner Funktion erhalten 
bleibt, und dass brüchige Bäume ordnungsgerecht gepflegt oder ge-
gebenenfalls entfernt werden. 

    

6.15    Vorhandener Waldrand (siehe Planzeichnung) 

    

6.16    Waldabstand (siehe Planzeichnung) 

    

6.17    Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des Naturschutz-
rechts; hier Landschaftsschutzgebiet im Sinne des § 26 BNatSchG 
"Waldsee bei Lindenberg i. Allgäu und Umgebung" (Nr. LSG-
00424.01), außerhalb des Geltungsbereichs liegend; 

(§ 9 Abs. 6 BauGB; Nr. 13.3. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

6.18  Empfehlenswerte 
Obstbaumsorten  
hinsichtlich des Feuer-
brandes  

 Obstbaumsorten, die nicht oder nur in geringem Maße Überträger 
für den Feuerbrand sind, können beim Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten (Kempten), Bereich Landwirtschaft, Sachge-
biet Obstbau, erfragt werden. Insbesondere folgende Apfel-Sorten 
gelten nicht als Überträger des Feuerbrandes: Bittenfelder, Rheini-
scher Bohnapfel und Welschisner (Mostäpfel) sowie Boskoop, Re-
wena und Sonnenwirtsapfel (zum Verzehr geeignet). Auf Grund ihrer 
besonderen Anfälligkeit für die Feuerbrand-Krankheit sollten Birnen 
und Quitten grundsätzlich nicht angepflanzt werden. 

    

6.19  Standorte für die  
Straßenbeleuchtung 
 

 Es wird darauf hingewiesen, dass ggf. im Rahmen der Erschließung 
Standorte für die Straßenbeleuchtung mit entsprechender Ver-
kabelung in den privaten Grundstücken auf einer Breite von bis zu 
0,50 m entlang der öffentlichen Verkehrsflächen erforderlich sind. 
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Die Stadt Lindenberg i. Allgäu behält sich die Auswahl der hierfür 
geeigneten Standorte sowie evtl. erforderliche Vereinbarungen vor.  

    

6.20  Bodenschutz  Die Verwertbarkeit von Bodenmaterial kann auf Grund erhöhter 
Stoffgehalte, vor allem in Kombination mit organischer Substanz, 
eingeschränkt sein. Ein Eingriff in die betroffenen Böden sollte des-
halb weitgehend vermieden und, wenn nicht vermeidbar, die tat-
sächlichen Stoffgehalte der betroffenen Böden und deren Verwert-
barkeit vor Umsetzung der Planung abgeklärt werden. Es soll si-
chergestellt werden, dass anfallendes geogen belastetes Bodenma-
terial nicht auf anders- oder unbelastete Böden verlagert oder wie-
deraufgebracht wird und dort die Bodenfunktionen nachteilig ver-
ändert. Durch das Verschlechterungsverbot ist nach § 12 Abs. 10 
BBodSchV in Gebieten mit erhöhten Schadstoffgehalten die Verla-
gerung von Bodenmaterial nur innerhalb dieser Gebiete zulässig. 
Weitere Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Bodenma-
terial regelt § 12 BBodSchV. Darüber hinaus finden sich wichtige 
Hinweise zur Verwertung von Bodenmaterial in der DIN 19731. 

Um insbesondere Schwierigkeiten bei der späteren Entsorgung von 
Boden-Aushub zu vermeiden, sollten die Bauherren eine Überprü-
fung durch ein Fachbüro durchführen lassen.  

Nach den Normen DIN 18915 Kapitel 7.4 und DIN 19731 ist vor 
Beginn der baulichen Arbeiten auf der überbaubaren Grundstücks-
fläche der Oberboden abzutragen, getrennt zu lagern und nach Ab-
schluss der Baumaßnahme wieder einzubauen. Er darf nicht durch 
Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt oder überla-
gert werden. Die Bodenmieten sind bei einer Lagerungsdauer von 
mehr als 2 Monaten zu begrünen. Bei überschüssigem Aushubma-
terial sind abhängig vom jeweilige Entsorgungsweg die rechtlichen 
und technischen Anforderungen zu berücksichtigen (z. B. §§ 6 und 
7 BBodSchV, Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und Brüchen so-
wie Tagebauen, Ersatzbaustoffverordnung (EBV; zum 01.08.2023 
in Kraft getreten), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KRWG) sowie Verord-
nung ober Deponie und Langzeitlager (DepV)). 

Die Baustellen und Baustelleneinrichtungsflächen sind so einzurich-
ten, dass ein Befahren von Böden außerhalb der festgesetzten Be-
reiche unterbunden wird. 
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Flächen, die als Grünfläche oder zur gärtnerischen Nutzung vorge-
sehen sind, sollten nicht befahren werden. Innerhalb der festgesetz-
ten Bereiche ist durch eine entsprechende Planung und Organisation 
des Bauablaufs ein Befahren von Oberböden auf das unumgängli-
che Maß zu beschränken, um Verdichtungen zu vermeiden. Im Ide-
alfall sollten bereits befestigte bzw. vorbelastete Flächen sowie Flä-
chen, die nach dem Bauabschluss als Weg oder sonstige bauliche 
Anlage vorgesehen sind, eingeplant werden. Hilfestellungen zur Ge-
staltung der temporären Baustelleneinrichtungsflächen sind im Leit-
faden zur Bodenkundlichen Baubegleitung des Bundesverbandes 
Boden zu finden. 

In Hanglagen soll auf eine durchgängige Begrünung des Bodens 
geachtet werden. Um zusätzlich möglichen Verdichtungen vorzu-
beugen, soll das Gelände nur bei trockenen Boden- und Witterungs-
verhältnissen befahren werden. 

Unnötige Bodenversiegelungen sollten vermieden werden. 

Kulturfähiger Unterboden sollte wenn möglich weiter im Baugebiet 
verwendet werden. 

    

6.21  Barrierefreies Bauen  Im Zuge der Planung und Umsetzung von Bauvorhaben sollte durch 
den Bauherrn die Möglichkeit der Umsetzung barrierefreier Woh-
nungen in den Erdgeschoßen der geplanten Gebäude geprüft und in 
Betracht gezogen werden. 

    

6.22  Brandschutz  Für die Zufahrten gelten die "Richtlinien über Flächen für die Feuer-
wehr" – Fassung Februar 2007 – (AIIMBI Nr. 15/2008).  

Bei den Flächen für die Feuerwehr ist die DIN 14090 einzuhalten. 
Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hin-
sichtlich der Fahrbahnbreite, der Kurvenradius-krümmung usw. mit 
den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit ungehindert befahren 
werden können. Die Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 
Tonnen (Achslast 10 Tonnen) ausgelegt sein. Die lichte Breite der 
Fahrbahn muss mindestens 3m, die lichte Höhe mindestens 
3,50m betragen. Sind Gebäude ganz oder mit Teilen mehr als 
50m von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt, sind Zufahrten 
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oder Durchfahrten so zu schaffen, dass die Anforderungen gem. 
Art. 5 BayBO erfüllt werden. 

Bei Sackgassen ist darauf zu achten, dass die sog. "Wendehammer" 
auch für Feuerwehrfahrzeuge benutzbar sind. Zur ungehinderten 
Benutzung ist ein Wendeplatzdurchmesser von mindestens 18m er-
forderlich. Gegebenenfalls sind Verkehrsbeschränkungen (Haltever-
bot) anzuordnen. 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das Regelwerk 
der DVGW Arbeitsblatt W 405. 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 100 vorgesehen wer-
den. Die Abstände der Hydranten zueinander sollten 100-200 m 
nicht überschreiten. 

Gewerbebetriebe, die auf Grund der Brandlasten die Löschwasser-
versorgung aus der öffentlichen Wasserversorgung überschreiten, 
sollten für den Objektschutz selbstständig genügend Löschwasser 
(z.B. Zisterne) vorhalten.  

Aus Aufenthaltsräumen von nicht zu ebener Erde liegenden Geschos-
sen muss die Rettung von Personen über zwei voneinander unab-
hängigen Rettungswegen gewährleistet sein. Bei Aufenthaltsräu-
men im Dachgeschoss müssen die notwendigen Fenster mit Leitern 
der Feuerwehr direkt anleiterbar sein (zweiter Rettungsweg). 

    

6.23  Baugrunduntersuchung  Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der näheren Umge-
bung kann von einer Bebaubarkeit im überplanten Bereich ausge-
gangen werden. Den Bauherren wird darüber hinaus empfohlen, 
eine objektspezifische und ergänzende Baugrunderkundung durch-
zuführen, um die gründungstechnischen Empfehlungen des geo-
technischen Bericht der BauGrund Süd Gesellschaft für Bohr- und 
Geotechnik mbH vom 15.04.2019 bauplatzbezogen festzulegen 
bzw. den baulichen Gegebenheiten entsprechend anzupassen. Im 
Rahmen der Verwirklichung der Planung auf der jeweiligen Bauge-
nehmigungsebene ist damit eine Konfliktlösung sichergestellt. 

Es wird empfohlen, zur Abnahme von Gründungssohlen den Unter-
zeichner des geotechnischen Berichtes der BauGrund Süd Gesell-
schaft heranzuziehen. 
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6.24  Ergänzende Hinweise  Gemäß Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG) ist 
das Auftreten von Bodendenkmälern (z.B. auffällige Bodenverfär-
bungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstände, Steingeräte, 
Scherben, Knochen etc.) unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-
behörde (Landratsamt) oder dem Bayerischen Landesamt für Denk-
malpflege mitzuteilen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigen-
tümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und 
der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige 
eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an 
den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, auf Grund eines Ar-
beitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer 
oder den Leiter der Arbeiten befreit. Die aufgefundenen Gegen-
stände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach 
der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denk-
malschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortset-
zung der Arbeiten gestattet. Zu verständigen ist das Bayerische Lan-
desamt für Denkmalpflege, Dienststelle Thierhaupten, oder die zu-
ständige Untere Denkmalschutzbehörde. 

In den verkehrsberuhigten Bereichen bzw. in den Bereichen von 
Stich- und Einbahnstraßen behält sich die Stadt Lindenberg i. All-
gäu vor, die Entleerung der Müllbehälter gesammelt an einem 
Standort durchführen zu lassen. 

Für die Erschließung des Gebietes ist es notwendig, Kabelverteiler-
schränke, Straßenlaternen oder ähnliche Einrichtungen in der öf-
fentlichen/privaten Fläche zu installieren. Die Stadt Lindenberg i. 
Allgäu behält sich die Auswahl der hierfür geeigneten Standorte so-
wie evtl. erforderliche Vereinbarungen vor.  

Im Rahmen der Ausführung der Erschließungsanlage werden in den 
maßgebenden Bereichen Höhenfixpunkte (Nägel) eingebracht. 

Den Bauherren wird empfohlen, ein Leer-Rohr von der Erschlie-
ßungs-Straße zum Gebäude zur Aufnahme der Telekommunikati-
onskabel vorzusehen.  

Auf die Lage der erforderlichen Hauskontrollschächte ist unabhängig 
von der festgesetzten Baugrenze bzw. den ggf. festgesetzten Flä-
chen für Garagen, Nebenanlagen oder Stellplätze zu achten. Die 
Schächte sind von Bebauung bzw. Versiegelung jeglicher Art freizu-
halten. 
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Auf Grund der Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen ist mit der 
Einwirkung von vorübergehenden belästigenden Geruchsimmissio-
nen (z.B. durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflanzenschutzmitteln 
etc.) sowie Lärmimmissionen (z.B. Traktorengeräusche etc.) zu rech-
nen. Außerdem ist auf Grund der angrenzenden Waldflächen mit 
Verschmutzungen oder Beschädigungen, welche beispielsweise 
durch herabfallendes Laub, Nadel, Zapfen, Zweigen oder derglei-
chen, in die angrenzenden Gärten, auf die Gebäude und Straßen, 
entstehen können zu rechnen.  

    

6.25  Plangenauigkeit  Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) Grundlage er-
stellt ist (hohe Genauigkeit), können sich im Rahmen der Ausfüh-
rungs-Planung und/oder der späteren Einmessung Abweichungen 
ergeben (z.B. unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, un-
terschiedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder die Stadt Lindenberg 
i. Allgäu noch die Planungsbüros übernehmen hierfür die Gewähr.  

    

6.26  Lesbarkeit der  
Planzeichnung 

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinander liegende Li-
nien nebeneinander dargestellt (z.B. Nutzungskordel und vorge-
schlagene Grundstücksgrenze).  

Die Art der baulichen Nutzung gilt entsprechend der zugeordneten 
Farbe und damit auch über festgesetzte Nutzungsketten hinweg. 
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7  Satzung 
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 394), Art. 23 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. 
S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.12.2024 (GVBl. S. 573), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23.12.2024 (GVBI. S. 605) und durch Gesetz vom 23.12.2024 (GVBI. S. 619), der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176), sowie der Planzeichenverordnung (PlanZV) in der 
Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I 
S. 1802) hat der Stadtrat der Stadt Lindenberg i. Allgäu den Bebauungsplan "Am Dürrenbühl Teil 2" in öf-
fentlicher Sitzung am …… beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Am Dürrenbühl Teil 2" ergibt sich aus dessen zeichne-
rischem Teil vom 09.05.2025. 

 
 § 2 Bestandteile der Satzung  

Der Bebauungsplan "Am Dürrenbühl Teil 2" besteht aus der Planzeichnung und dem Textteil vom 09.05.2025. 
Dem Bebauungsplan wird die Begründung vom 09.05.2025 beigefügt, ohne dessen Bestandteil zu sein.  

 
 § 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund 
von Art. 81 BayBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen 
bis zu 500.000,- € (Fünfhunderttausend Euro) belegt werden.  
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 § 4 In-Kraft-Treten 

Der Bebauungsplan "Am Dürrenbühl Teil 2" der Stadt Lindenberg i. Allgäu tritt mit der ortsüblichen Bekannt-
machung des Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lindenberg i. Allgäu, den ........................  

 
 
.......................................................... 
(E. Ballerstedt, Bürgermeister) (Dienstsiegel) 
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8  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

8.1  Allgemeine Angaben 

8.1.1  Zusammenfassung 

  Der zu überplanende Bereich befindet sich im Nordwesten der Stadt Lindenberg i. Allgäu westlich 
des "Waldseeweges" und schließt im Südosten an die bestehende Bebauung "Am Dürrenbühl" an. 
Im Nordwesten und Westen liegt der Waldrand des Landschaftsschutzgebietes "Waldsee". 

  Durch den Bebauungsplan "Am Dürrenbühl Teil 2" soll Planungsrecht für ein Wohngebiet mit vor-
wiegend Einfamilien- und Doppelhäusern geschaffen werden. Dies ist erforderlich, um die Bereit-
stellung ausreichender Wohnbauflächen für die ortsansässige Bevölkerung auch mittel- und lang-
fristig zu gewährleisten. 

  Für den Bebauungsplan "Am Dürrenberg Teil 2" ist eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB 
durchzuführen sowie ein Umweltbericht gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 
und § 2a BauGB zu erstellen. 

  Der Bedarf an Grund und Boden (Geltungsbereich) beträgt insgesamt 9.277 m², davon sind 
6.051 m² als allgemeines Wohngebiet, 745 m² als Verkehrsflächen und 2.481 m² als Grünflächen 
geplant. 

  Der erforderliche bauleitplanerische Ausgleich von 14.734 Wertpunkten erfolgt vollständig auf ei-
ner externen Fläche der Gemarkung Lindenberg (Fl.-Nr. 1493). 

 
8.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes  

  Der zu überplanende Bereich liegt im Nordwesten der Stadt Lindenberg i. Allgäu und grenzt nord-
östlich an den "Waldseeweg". Im Südosten schließt der Geltungsbereich an die bestehende Bebau-
ung "Am Dürrenbühl" an. Im Nordwesten und Westen liegt der Waldrand des Landschaftsschutz-
gebietes "Waldsee", im Südwesten grenzen Wiesen an den zu überplanenden Bereich an. 

  Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich das Grundstück mit der Fl.-Nr.  474.  

 

8.2  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 

8.2.1  Bestands-Daten und allgemeine Grundstücks-Morphologie 

  Die landschaftlichen Bezüge werden von der Westallgäuer Hügel-Landschaft geprägt.  

  Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich keine bestehenden Gebäude. 

  Die Topografie innerhalb des überplanten Bereiches weist eine beträchtliche Hanglage auf.          
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Die überwiegenden Teile des Geländes sind nach Nordosten hin fallend. Die Geländeneigung be-
wegt sich zwischen 12 % und 33 % an der steilsten Stelle. Die Anschlüsse an die bereits bebauten 
Grundstücke im Nord- und Südosten sind jedoch unproblematisch.  

 
8.2.2  Erfordernis der Planung  

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Am Dürrenbühl Teil 2" dient der Ausweisung von Wohnbau-
flächen zur Deckung des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung. Zum Zeitpunkt der Planauf-
stellung waren in der Gemeindeverwaltung zahlreiche konkrete Anfragen zu Wohnbaugrundstücken 
registriert. Als kinderreiche Gemeinde soll Lindenberg i. Allgäu auch zukünftig für junge Familien 
attraktiv gehalten und in diese Richtung weiterentwickelt werden. Dies ist notwendig, um auch 
weiterhin mittel- und langfristig eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur erhalten zu können. Da-
bei lässt sich auch feststellen, dass der Bereich des Hauptortes, u.a. auf Grund seiner bestehenden 
und im Gemeindegebiet am stärksten entwickelten Infrastruktur (Kindergarten, Schule, Bäckerei, 
Kirche etc.) noch vor den anderen Ortsteilen in der Gunst möglicher Bauherren steht. Auf Grund 
dieser Tatsache wurde die Bauleitplanung im Bereich des Hauptortes konkret ins Auge gefasst, um 
diesen bewusst zu stärken. Ohne die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist es der Gemeinde nicht 
möglich, dieser Nachfrage gerecht zu werden. Auf dem Gebiet der Stadt Lindenberg i. Allgäu gibt 
es nicht ausreichend Baulücken, Gebäudeleerstände oder sonstige Nachverdichtungspotenziale, die 
die kurz- bis mittelfristige Nachfrage nach Wohngrundstücken decken könnten. Zwar ist die Stadt 
Lindeberg i. Allgäu bemüht, auch Potenziale der Innenentwicklung zu nutzen und zu reaktivieren, 
diese allein reichen jedoch zur Deckung des Bedarfes nicht aus. Der Stadt Lindenberg i. Allgäu 
erwächst daher ein Erfordernis, bauleitplanerisch steuernd einzugreifen. 

 

8.2.3  Übergeordnete Planungen 
 

  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwicklungsprogramms Bay-
ern 2023 (LEP) des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 
maßgeblich: 

 

 − − 1.1.1 In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen mit 
möglichst hoher Qualität zu schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Po-
tenziale der Teilräume sind weiterzuentwickeln. Alle überörtlich raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen haben zur Verwirklichung dieses Ziels bei-
zutragen. 

 − − 1.2.1 Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsent-
wicklung, zu beachten. 
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 − − 2.1.5 Anhang 1 Festlegung der Stadt Lindenberg im Allgäu als Mittelzentrum. 

 − − 2.2.1 und An-
hang 2 "Struk-
turkarte" 

Festlegung der Stadt Lindenberg im Allgäu als allgemeiner ländlicher Raum. 

 − − 3.2 In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwick-
lung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenzi-
ale der Innenentwicklung begründet nicht zur Verfügung stehen. 

 
  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Regionalplanes (Region Allgäu, 16, in 

der Neufassung vom 10.01.2007 (Bekanntmachung vom 10. Januar 2007, RABl Schw. Nr. 1 
2007)) maßgeblich: 

 

 − − A II 2.2 Das Alpengebiet, die Iller- und Lechvorberge, das Westallgäu, der Bodensee-
raum sowie das Iller- und Wertachtal sollen in ihrer ökologischen Bedeutung 
und ihrer Erholungsqualität erhalten bleiben. 

 −  B V 1.3 Insbesondere soll einer unorganischen Ausweitung der Siedlungsgebiete in 
besonders exponierte Lagen wie Kuppen und Oberhangteile von Höhenrücken 
vor allem im Süden und Westen der Region entgegengewirkt werden. Zur Ein-
grenzung des Flächenverbrauchs sollen insbesondere vorhandene Baulandre-
serven und leerstehende Gebäude genutzt sowie Nachverdichtungen in den 
Siedlungsgebieten vorgenommen werden. Einer Zersiedelung der Landschaft 
soll entgegengewirkt werden. Neubauflächen sollen möglichst in Anbindung 
an bestehende Siedlungseinheiten ausgewiesen werden. 

 − − B V 1.7 Die Städte und Dörfer sollen in allen Teilen der Region in ihrer Funktion, Struk-
tur und Gestalt erhalten, – wo erforderlich – erneuert und weiterentwickelt 
werden. Dabei soll auf gewachsene und landschaftstypische Dorfstrukturen 
und Ortsbilder besondere Rücksicht genommen werden. 

 − − B V 2.3 Es soll darauf hingewirkt werden, dass die Region von der Errichtung überwie-
gend eigengenutzter Freizeitwohngelegenheiten (Zweitwohnungen) freigehal-
ten wird. 

 
  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten Zielen des 

Landesentwicklungsprogramms Bayern 2023 (LEP) sowie des Regionalplans Region Allgäu. 

  Das Landschaftschutzgebiet "Waldsee" ist von dem überplanten Bereich noch nicht betroffen. Die 
Darstellung dieses Vorbehaltsgebietes verläuft am nördlichen Rand des Geltungsbereiches.         
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  Regionale Grünzüge, Vorranggebiete oder schutzbedürftige Bereiche sind von der Planung nicht 
betroffen. 

  Die Stadt Lindenberg i. Allgäu verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan. Die über-
planten Flächen werden hierin als Wohnbauflächen (W) dargestellt. Der Bebauungsplan konkreti-
siert diese Vorgaben durch Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes (WA1 und WA2). Das Ent-
wicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB ist damit erfüllt.   

  Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich keine Denkmäler im Sinne 
des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG). Die Aufstellung des Bebauungsplans stellt 
keine Beeinträchtigung des Schutzes von Objekten dar, die u.U. zu einem späteren Zeitpunkt in die 
amtliche Liste der Baudenkmäler aufgenommen werden könnten. Es wird auf den Punkt "Schutzgut 
Kulturgüter" des Umweltberichtes verwiesen.  

  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vorgaben werden durch 
diese Planung nicht tangiert.  

 
8.2.4  Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung  

  Allgemeine Zielsetzung der Planung ist es, Wohnbebauung zu ermöglichen. Dies bietet sich in die-
sem Bereich durch die unmittelbare Nähe zur bestehenden Bebauung sowie durch die vorhandene 
Überprägung und Infrastruktur an.   

  Für das geplante Wohnbauquartier soll erreicht werden, dass unterschiedliche zeitgemäße Baufor-
men verwirklicht werden können und zu der vorhandenen Siedlungs-Struktur hinzutreten, ohne als 
Fremdkörper zu erscheinen. Ziel der Planung ist es darüber hinaus, Wohnraum für die ortsansässige 
Bevölkerung zu schaffen, ohne dadurch die landschaftlich und städtebaulich hochwertige Situation 
wesentlich zu beeinträchtigen. Auf diese Weise soll ein flexibles und bedarfsgerechtes Planungs-
Instrument geschaffen werden. 

  Die Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Fläche ist deshalb notwendig, weil die Möglichkeiten 
der Innenentwicklung in der Stadt Lindenberg im Allgäu ausgeschöpft sind bzw. die Verfügbarkeit 
entsprechender Flächen mittel- bis langfristig nicht gegeben ist.  

  Die Systematik des Bebauungsplanes entspricht den Anforderungen des § 30 Abs. 1 BauGB ("qua-
lifizierter Bebauungsplan"). Dadurch regelt der Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben in 
dem überplanten Bereich abschließend. Der Bauherrschaft stehen bei Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen Vereinfachungen im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens (entsprechend den 
jeweils geltenden Vorschriften) zur Verfügung (zur Zeit der Planaufstellung Genehmigungsfreistel-
lung gem. Art. 58 BayBO).  

  Der Stadtrat der Stadt Lindenberg i. Allgäu hat die Aufstellung des Bebauungsplanes "Am Dürren-
bühl Teil 2" im sog. beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB beschlossen. Aufgrund des Urteils 
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des Bundesverwaltungsgerichtes vom 18.07.2023 (4 CN 3.22) zur Unanwendbarkeit des be-
schleunigten Verfahrens nach § 13b BauGB hat die Stadt Lindenberg im Allgäu sich entschlossen, 
dass Bebauungsplanverfahren auf das Regelverfahren überzuleiten und im Regelverfahren abzu-
schließen.  

  Der redaktionelle Aufbau des Bebauungsplanes leitet sich aus der Systematik der Rechtsgrundlagen 
ab. 

 
8.2.5  Städtebauliche Entwurfs-Alternativen 

  Im Rahmen der Entwurfs-Planung wurden zwei unterschiedliche Alternativen erarbeitet.  

  Die Alternative 2 wurde gewählt, weil in hier am wenigsten in das natürliche Gelände eingegriffen 
werden muss und der Aufwand für die Erschließungsstraße von Süden/Südosten am geringsten ist. 
Eine Erschließung vom "Waldseeweg" aus ist aufgrund des Ausbauzustandes nicht möglich. Auch 
die einzuhaltenden Waldabstände können mit der Alternative 2 problemlos umgesetzt werden.       

 
8.2.6  Planungsrechtliche Vorschriften 

  Innerhalb des Bereichs ist eine Gliederung in ein allgemeines Wohngebiet 1 (WA 1) und ein allge-
meines Wohngebiet 2 (WA 2) vorgenommen. Als Festsetzungs-Alternative zum allgemeinen Wohn-
gebiet (WA) wäre auch ein reines Wohngebiet (WR) möglich. Es ist jedoch aus städtebaulichen 
Gründen sinnvoll, eine verträgliche Nutzungsmischung, wie sie die Baunutzungsverordnung für das 
allgemeine Wohngebiet (WA) zulässt, anzustreben. 

  Auf der Grundlage des § 1 der BauNVO werden innerhalb des gesamten Gebietes Veränderungen 
wie folgt vorgenommen:  

 − Im allgemeinen Wohngebiet 1 (WA 1) soll der Ausschluss von nicht störenden Handwerksbe-
trieben sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
Fehlentwicklungen vermeiden. Der Bereich ist auf Grund seiner Erschließungs-Situation und 
Grundstücks-Bemessung nur bedingt geeignet, solche Betriebe aufzunehmen. Zudem sind die 
damit u.U. verbundenen Nutzungskonflikte auf Grund der Kleinräumigkeit des geplanten 
Wohngebietes teilweise nur schwer lösbar. Darüber hinaus sind Betriebe des Beherbergungs-
wesens, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaube-
triebe sowie Tankstellen ausgeschlossen. 

− Die Zulässigkeiten im Bereich des allgemeinen Wohngebietes 2 (WA 2) entsprechen denen des 
angrenzenden Baugebietes, da es sich hier um eine Zukaufsfläche handelt. 
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  Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung konzentrieren sich auf das in der Baunut-
zungsverordnung (§ 16 Abs. 3 u. 4 BauNVO) angegebene Erfordernis zur Erlangung der Eigen-
schaften eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan"). 
Dabei erhalten diejenigen Größen den Vorzug, die bezüglich ihrer Lesbarkeit unmissverständlich 
sind. 

 − Durch die Festsetzung einer zulässigen Grundfläche für die Typen 1-3 wird eine von der Grund-
stücksgröße unabhängige Zielvorgabe getroffen. Dies ist in Bezug auf die unterschiedlichen 
Grundstücksgrößen sowie der Topografie des Baugebietes erforderlich.  

− Durch die Möglichkeit, die zulässige Grundfläche für bauliche Anlagen durch Parkplätze, Zu-
fahrten etc. zu überschreiten, wird eine sinnvolle Voraussetzung getroffen, um den ruhenden 
Verkehr aus den öffentlichen Bereichen fern zu halten. Die in der Baunutzungsverordnung (§ 19 
Abs. 4) vorgesehene Überschreitungs-Möglichkeit von 50 % ist für ein Baugebiet der geplanten 
Art nicht ausreichend. Allein durch die erforderlichen und zulässigen Garagen und/oder Stell-
plätze ist in der Regel das Überschreitungs-Potenzial ausgeschöpft. Zu berücksichtigen bleiben 
alle anderen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO (Wege, Terrassen, Schuppen, Gewächs-
häuschen, Spielgeräte, Schwimmbecken etc.) sowie unter Umständen unterirdische Anlagen. 
Eine beliebige Ausdehnung der Überschreitungs-Möglichkeit für alle in § 19 BauNVO genann-
ten Anlagen auf den im Plan festgesetzten Wert würde u.U. zu Fehlentwicklungen führen, da 
dann z.B. Grenzgaragen in einem nicht vertretbaren Maße zulässig wären. Die getroffene Re-
gelung sieht eine differenzierte Überschreitungsmöglichkeit vor. Für die in § 19 Abs. 4 
Satz 1 BauNVO genannten Anlagen besteht auf Grund von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO eine 
Überschreitungsmöglichkeit von 50 % der zulässigen Grundfläche. Für die in den abweichenden 
Bestimmungen dieser Planung genannten Anlagen besteht eine weiter gehende Überschrei-
tungsmöglichkeit. Die Kappungs-Grenzen für die einzelnen Nebenanlagen-Typen sind daher 
unterschiedlich. Eine solche Differenzierung wird zwar in § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO nicht aus-
drücklich erwähnt, sie ist jedoch auf Grund der Ausführungen in den einschlägigen Kommen-
tierungen als zulässig anzusehen (vgl. Fickert/Fieseler zu § 19 Rn 23). 

 − Auf die Festsetzung der Zahl der Vollgeschoße wird verzichtet. Diese Kenngröße ist für die Vor-
gabe der Gebäudehöhe wenig aussagefähig, da die Gebäude mit teilweise belichtbaren Unter-
geschoßen und ausbaubaren Dachgeschoßen errichtet werden können.  

 − Die gleichzeitige Festsetzung von Gesamt-Gebäudes- und Wandhöhen über NHN schafft einen 
verbindlichen Rahmen zur Umsetzung eines breiten Spektrums an Gebäudeprofilen. Die ge-
wählte Systematik schließt Fehlentwicklungen aus. Sie ist auch für den Außenstehenden (z.B. 
Anlieger) nachvollziehbar und damit kontrollierbar. Gebäude mit einer tiefen Grundrissgestal-
tung und relativ steiler Dachneigung werden durch die festgesetzte Firsthöhe in ihrer Gesamt-
höhe fixiert. Schmale Gebäude mit relativ flacher Dachneigung werden durch die festgesetzte 
Wandhöhe auf ein geeignetes Erscheinungsbild begrenzt. Die erzielbaren Rauminhalte der Ge-
bäude werden auf ein städtebaulich vertretbares Maß beschränkt. Die Höhe des natürlichen 
Geländes ist durch die eingearbeiteten Höhenlinien eindeutig bestimmt. Durch die Festsetzung, 
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dass Brüstungen oder Geländer, welche nicht überwiegend transparent ausgeführt werden, bei 
der Berechnung der maximal zulässigen Wandhöhe zu berücksichtigen sind, soll verhindert 
werden, dass die entsprechenden Brüstungen bzw. Geländer als massiver Teil der Außenwand 
wahrgenommen werden und somit eine größere Wandhöhe als städtebaulich erwünscht erreicht 
wird. Überwiegend transparent bedeutet, dass lediglich die Zwischenstäbe bzw. Stützpfeiler 
nicht transparent sein müssen. Insgesamt müssen 90 % des Geländers transparent ausgeführt 
werden.  

  Die festgesetzte offene Bauweise kann als Einzel- oder Doppelhaus (Typ 1) bzw. als Hausgruppe 
(Typ 2 und 3) umgesetzt werden. Die Festsetzung einer offenen Bauweise beschränkt die Längen-
entwicklung von Baukörpern auf max. 50 m. Im Bereich des geplanten Baugebietes stellt diese 
Vorgabe eine sinnvolle Richtschnur zur Erlangung einer in Bezug auf die allgemeine städtebauliche 
Struktur verträglichen Baukörpergröße dar. Dies ist auch in Hinblick auf die Topografie sinnvoll.  

  Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass sie über die mögliche 
Größe der Gebäude auf Grund der Nutzungsziffern (zulässige Grundfläche) hinausgehen. Dadurch 
entsteht für die Bauherrschaft zusätzliche Gestaltungsfreiheit für die Anordnung der Gebäude im 
Grundstück. Die Baugrenzen reichen über die durch die einzelnen Bauvorhaben bedingten Grund-
stücksgrenzen hinweg. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, im Rahmen der Vergabe der 
Grundstücke flexible Aufteilungen durchzuführen. Nebengebäude (z.B. Garagen) sind auch inner-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig. Die Anordnung der Flächen für 
Garagen ist auf die Erschließungs-Situation hin abgestimmt. Trotzdem besteht innerhalb der je-
weiligen Grundstücke eine möglichst hohe Flexibilität in Bezug auf die Situierung der Garagen. 
Durch die überbaubaren Grundstücksflächen wird der erforderliche Waldabstand verbindlich gere-
gelt, so dass mögliche Gefahrenpotenziale ausgeschlossen bleiben. 

  Für die privaten Gärten wird die Zulässigkeit von baulichen Anlagen außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen verbindlich geregelt. Auf der Grundlage der §§ 12, 14 und 23 BauNVO werden 
Vorgaben für die Zulässigkeit von nicht störenden, ortstypischen Anlagen getroffen. Dies trägt dazu 
bei, Unklarheiten im Umgang mit Rechtsvorschriften bei der Bauherrschaft auszuräumen (Zuläs-
sigkeit und Genehmigungs- bzw. Verfahrensfreiheit). Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
che sind danach unter anderem auch Terrassen mit einer Tiefe bis 2,50 m ab Gebäudekante, die 
auf offen einsehbaren (nicht verkleideten) Stützen ausgeführt werden zulässig. Bei der Terrasse 
darf es sich dabei nicht um einen Gebäudeteil des Wohnhauses handeln. Ob eine Terrasse im Garten 
eines Wohnbaugrundstückes noch ein Gebäudeteil des Wohnhauses ist, beurteilt sich allein nach 
ihrer räumlichen Beziehung zum Wohnhaus unter baulich- konstruktiven Gesichtspunkten.  

  Die Festsetzung der maximal zulässigen Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden erfolgt aus 
städtebaulichen Gründen. Auf Grund der Kleinräumigkeit des Baugebietes und dessen starken Be-
zuges zu den naturnahen Räumen, sowie seiner stark hangigen und peripheren Lage im Gemein-
degebiet wäre bei einer zu starken Bewohnerdichte mit einer Fehlentwicklung zu rechnen. Die 
Grundstücke sind auf Grund der o.g. Gesamtkonzeption nicht dafür vorgesehen, mit Gebäuden, die 
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eine hohe Wohnungsanzahl aufweisen, bebaut zu werden. Gleiches gilt für die Erschließungs-Si-
tuation. Die vorgenommenen Einschränkungen der Anzahl der Wohnungen sollen darüber hinaus 
verhindern, dass es zu einer zu starken Versiegelung der Freiflächen in dem gesamten Bereich 
kommt (Terrassen, Stellplätze, Zufahrten).  

  Der Ausschluss von oberirdischen Niederspannungs-Freileitungen erfolgt aus städtebaulichen Grün-
den. Neben den Anforderungen für die einzelnen Baugrundstücke und Gebäude werden dadurch 
für die Erschließungs-Träger Vorgaben zur Ausführung von (in der Regel neu zu errichtenden) An-
lagen getroffen, die dazu führen, dass das landschaftliche Umfeld geschützt wird. 

  Auf die Festsetzung von maximalen Erdgeschoß-Fußbodenhöhen wird verzichtet. Dadurch entsteht 
ausreichend Flexibilität zur Einstellung der Gebäude im Gelände. Zusätzlich ist damit der Anreiz 
verbunden, zur Optimierung des innergebäudlichen Profils eine moderate Höhenlage des Erdge-
schoß-Fußbodens zu wählen. Durch die o.g. Fixierung auf Wand- und Firsthöhen bleiben Fehlent-
wicklungen ausgeschlossen.  

 
8.2.7  Infrastruktur 

  Die Ausführungen hinsichtlich der Berücksichtigung der Lage der Hauskontrollschächte ist hinweis-
lich zu sehen, da deren genaue Lage zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht bekannt ist. Die 
Hauskontrollschächte sind nicht überbaubar. Die konkrete Umsetzung erfolgt im Rahmen der Er-
schließungsmaßnahmen. Die Bauherrschaft wird daher im Rahmen der Festsetzung zu den über-
baubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) vorsorglich darauf hingewiesen, dass in den Bereichen 
der Hauskontrollschächte keine Bebauung möglich sein wird, um architektonische Umplanungen 
bzw. Missverständnisse hinsichtlich der Überbaubarkeit der Grundstücke zu vermeiden. 

  Im Rahmen der Erschließung wird ggf. eine Trafostation zu errichten sein. Auf die Festsetzung einer 
entsprechenden Fläche für diese Trafostation wird bewusst verzichtet, da sich deren exakte Lage 
erst mit der Einteilung der Baugrundstücke ergeben wird. Auf Grund des § 14 Abs. 2 der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) kann eine solche Nebenanlage in der Ausnahme zugelassen werden, 
auch falls im Bebauungsplan keine besondere Fläche hierfür festgesetzt ist.  

  Eine Wertstoff-Insel innerhalb des überplanten Bereiches ist nicht erforderlich. Für den Orts-Teil 
sind bereits ausreichend Wertstoff-Inseln an geeigneten Stellen vorhanden.  

  Neben den o.g. Einrichtungen zur unmittelbaren Wohnumfeld-Verbesserung sind in räumlicher 
Nähe die wichtigen Infrastruktureinrichtungen des Orts-Teiles zu Fuß erreichbar (Schule, Kinder-
garten, Rathaus). 
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8.2.8  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen 

  Das auszuweisende Baugebiet ist über die zu erstellende Erschließungsstraße von der bestehenden 
Straße "Am Dürrenbühl" aus ausreichend an das Verkehrsnetz angebunden. Über einen geplanten 
Fußweg besteht die Anbindung an den "Waldseeweg". 

  Fahrradwege und Fußwege sind anschließend an den "Waldseeweg" vorhanden. 

  Im Einmündungsbereich in die Straße "Am Dürrenbühl" sind geringfügige Erweiterungen in Form 
von maßvollen Ausrundungen vorgesehen. Diese Maßnahmen dienen der besseren Befahrbarkeit 
mit größeren Fahrzeugen. Für das Befahren mit Einsatzfahrzeugen (z.B. dreiachsige Feuerwehr-
fahrzeuge) stellen sie eine deutliche Verbesserung dar. Eine Anbindung von der Straße "Waldsee-
weg" ist ausgeschlossen. Auf diese Weise wird die Beeinträchtigung der bestehenden Bebauung so 
gering wie möglich gehalten. 

  Die innere Erschließung erfolgt über eine Erschließungsstraße, die in einem Wendehammer mün-
det. Die Regelquerschnitte der Wege, der Sichtflächen sowie die Bemessung der Wendemöglich-
keiten und der Ausrundungen im Bereich der Einmündungen sind entsprechend der einschlägigen 
Richtlinien entworfen. Dadurch ist die problemlose Benutzung durch dreiachsige Lkw (Einsatzfahr-
zeuge) sichergestellt. Durch einmaliges Zurückstoßen können diese Fahrzeuge einen Wendevor-
gang gefahrlos abschließen. Der an den maßgeblichen Stellen vorgesehene Regelquerschnitt von 
5,00 m ist für einen Begegnungsfall von einem Lkw und einem Pkw bei verlangsamter Geschwin-
digkeit ausgelegt. 

  Die Planung berücksichtigt die vorhandenen Fußwegebeziehungen und bindet diese in das Ge-
samtkonzept ein. Für den Fußgänger besteht somit z.B. die Möglichkeit von der Erschließungs-
straße zum "Waldseeweg" zu gelangen, unter Vermeidung der Straße "Am Dürrenbühl". Gleichzei-
tig besteht eine Verbindung zum Landschaftsschutzgebiet "Waldsee".   

  Die Festsetzung von Höhenpunkten im Bereich der geplanten Erschließungs-Straßen ist nicht er-
forderlich. Die exakte Planung der Höhenlage der Erschließungs-Anlage wird durch das beauftragte 
Ingenieurbüro vorgenommen. 

 
8.2.9  Nutzungskonflikt-Lösung, Immissions-Schutz 

  Nutzungskonflikte auf Grund von Verkehrslärm oder gewerblichen Lärm sind nicht erkennbar ge-
geben. 

  Durch den Einsatz von Festbrennstoffen (z.B. Holz) in Feuerungsanlagen ist vermehrt mit Immissi-
onen von Stäuben und geruchsintensiven organischen Verbindungen zu rechnen. Insbesondere in 
Hanglagen kann dies in schädlichen Umweltwirkungen gemäß § 3 Abs. 1 BImSchG resultieren. Um 
die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten, sind im Bebauungsplan Maßnah-
men zum Einsatz von Festbrennstoffen aufgenommen. Im gesamten Geltungsbereich ist die Ver-
wendung bestimmter, die Luft erheblich verunreinigender Stoffe nicht oder nur beschränkt erlaubt. 
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Der Einsatz von Festbrennstoffen (z.B. Holz, Kohle usw.) in Zentralheizungsanlagen ist im gesam-
ten Geltungsbereich unzulässig. Der Einsatz von Festbrennstoffen in Einzelöfen (z.B. Kachelöfen, 
Heizungsherde, Kaminöfen) und offenen Kaminen darf nur gelegentlich durchgeführt werden. Nach 
Auffassung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz liegt ein gele-
gentlicher Betrieb dann vor, wenn die Benutzung nicht häufiger als fünfmal pro Monat erfolgt. 
Ausgenommen von diesen Regelungen sind Festbrennstoffe in Form von Pellets aus naturbelasse-
nem Holz entsprechend DIN EN ISO 17225 - 2 Ausgabe September 2014 oder Holzpellets mit 
gleichwertiger Qualität. 

  Die überplanten Flächen und die unmittelbar angrenzenden Flächen sind nach Auskunft der Fach-
behörden frei von Altlasten. 

  Durch eine Festsetzung zur Einschränkung der Nutzungszeiten von offenen Kaminen sind Luft ver-
unreinigende Immissionen in ausreichendem Maße eingeschränkt. 

  Auf mögliche temporäre Konflikte auf Grund von Immissionen der angrenzenden Landwirtschaft ist 
hingewiesen. 

 
8.2.10  Wasserwirtschaft 

  Die Gemeinde verfügt über ein Trenn-System zur Entsorgung der Abwässer.  

  Das anfallende Schmutzwasser wird der Mischwasserkanalisation des AV Rothach zugeführt. Die 
Anlage ist ausreichend dimensioniert.  

  Das anfallende Niederschlagswasser wird über die öffentlichen Regenwasser-Kanäle dem unmit-
telbar nördlich innerhalb des Geltungsbereichs geplanten Retentionsbereich zugeführt. Hier ist es 
zu speichern, vorzureinigen und gedrosselt dem Vorfluter zuzuleiten. Auch bei Einbau einer Zisterne 
oder anderer Wasserhaltung ist der Überlauf an den öffentlichen Regenwasser-Kanal zu gewähr-
leisten. 

  Das Baugebiet wird an die gemeindlichen Frischwasserleitungen angeschlossen. Dadurch ist eine 
einwandfreie Trinkwasserversorgung gewährleistet. 

  Auf Grund der Aufschlüsse und Erfahrungen aus der unmittelbaren Umgebung des überplanten 
Bereiches im Rahmen von Bauvorhaben aus der jüngeren Zeit kann davon ausgegangen werden, 
dass keine ungewöhnlichen Grundwasserverhältnisse vorliegen. 

 
8.2.11  Geologie  

  Durch die Art der Festsetzung der Gebäudehöhen und der Höhenbezüge in Verbindung mit der zu 
entwickelnden Erschließungs-Planung wird die Masse des anfallenden Erdaushubes minimiert.  
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  Die dargestellten Bauflächen erscheinen aus geologischer Sicht für eine Bebauung geeignet. Mit 
landschaftstypischen und ortsüblichen Erschwernissen muss jedoch gerechnet werden. Auf Ebene 
der Baugenehmigung sind in jedem Fall konkrete Aufschlüsse und Bodenuntersuchungen durch-
zuführen.  
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9  Begründung – Umweltbericht (§ 2 Abs. 4 und § 2a 
Satz 2 Nr. 2 BauGB und Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 
BauGB) sowie Abarbeitung der Eingriffsregelung 
des § 1a BauGB, Konzept zur Grünordnung  

  

9.1  Einleitung (Nr. 1 Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB) 

9.1.1  Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans "Am Dürren-
berg Teil 2" (Nr. 1a Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB)  

  Durch den Bebauungsplan "Am Dürrenberg Teil 2" wird ein allgemeines Wohngebiet am nordwest-
lichen Ortsrand der Stadt Lindenberg im Allgäu ausgewiesen. 

  Beim Plangebiet handelt es sich derzeit um landwirtschaftlich genutztes Grünland am nordwestli-
chen Siedlungsrand der Stadt Lindenberg im Allgäu. Es grenzt im Westen und Nordwesten an be-
stehende Waldflächen an. Im Osten und Süden wird das Gebiet durch bestehende Wohnbebauung 
begrenzt. 

  Die überplanten Flächen sind im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Lindenberg im 
Allgäu durch die Darstellung von Wohnbauflächen vom Grundsatz her bereits für Wohnzwecke vor-
gesehen. Die Fläche weist aufgrund ihrer Lage am Ortsrand, den topographischen Gegebenheiten 
sowie der geringen Lärmeinwirkung durch bestehende Straßen gute Wohnqualitäten auf. 

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung von Wohnbauflächen zur Deckung des 
Wohnraumbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung. 

  Wesentliche Festsetzungen des Bebauungsplanes sind die Festsetzung eines allgemeinen Wohn-
gebietes. Im Geltungsbereich ist eine überbaubare Grundfläche (GR) von insgesamt 1695 m² fest-
gesetzt, was bei einer Baufläche von 6.051 m² zu einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,28 führt. 
Die maximalen Gebäudehöhen sind mit etwa 787,80 m ü. NHN (Maximalwert Typ 1, andere Ty-
pen weisen etwas geringere Höhe auf) festgesetzt. Darüber hinaus werden Pflanzgebote für den 
Straßenraum und die privaten Baugrundstücke sowie eine öffentliche Grünfläche zur Rückhaltung 
von Niederschlagswasser festgesetzt. Stellplätze, Zufahrten und andere untergeordnete Wege sind 
mit wasserdurchlässigen Belägen auszuführen. Im Rahmen der örtlichen Bauvorschriften werden 
als Dachformen das Sattel-, das Pult-, Walm-, und das Flachdach vorgegeben. Für Dacheinde-
ckungen sind ausschließlich rote und graue Farbtöne sowie Dachbegrünungen zulässig. 

  Für den Bebauungsplan "Am Dürrenberg Teil 2" ist eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB 
durchzuführen sowie ein Umweltbericht gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 
und § 2a BauGB zu erstellen. 
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  Der Bedarf an Grund und Boden (Geltungsbereich) beträgt insgesamt 9.277 m², davon sind 
6.051 m² als allgemeines Wohngebiet mit einer errechneten GRZ von 0,28, 745 m² als Verkehrs-
flächen und 2.481 m² als Grünflächen geplant. 

  Der erforderliche bauleitplanerische Ausgleich von 13.442 Wertpunkten erfolgt vollständig auf ei-
ner externen Fläche der Gemarkung Lindenberg (Fl.-Nr. 1493). 

  

9.1.2  Ziele des Umweltschutzes aus anderen Planungen (Nr. 1b Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a 
BauGB) 

  Regionalplan: 

Nach der Raumnutzungskarte des Regionalplanes Allgäu sind verbindliche Aussagen und Ziele zur 
regionalen Freiraumstruktur (z.B. regionale Grünzüge, schutzbedürftige Bereiche für Naturschutz, 
Land-, Forst- oder Wasserwirtschaft) nicht berührt. Die Planung steht auch in keinem Widerspruch 
zu sonstigen für diesen Bereich relevanten Zielen des Regionalplanes. 

  Flächennutzungsplan und Landschaftsplan (Fassung vom 02.08.2010): 

Die überplanten Flächen sind im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Lindenberg im 
Allgäu als "Wohnbauflächen" dargestellt. Da die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen und 
Gebietseinstufungen mit den Darstellungen des gültigen Flächennutzungsplanes übereinstimmen, 
ist keine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

  Natura 2000-Gebiete (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): 

Nordwestlich des Plangebietes, in einem Abstand von etwa 200 m, beginnt die Fläche des FFH-
Gebiets "Lindeberger Moos" (Nr. 8325-301). Hierbei handelt es sich um Pfeifengraswiesen ver-
schiedenster Ausbildung und Hochmoore in unterschiedlichen Stadien mit hoher faunistischer Be-
deutung. Es liegt eine hohe Vielfalt bei der Tagfalterfauna vor. 

Im Rahmen der Umweltprüfung wurde gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG eine Vorprüfung zur Verträg-
lichkeit des Vorhabens mit dem Schutzgebiet des europäischen Verbundsystems Natura 2000 
durchgeführt. Bei Berücksichtigung der in der naturschutzfachlichen Praxis im Bebauungsplan fest-
gesetzten Minimierungsmaßnahmen (insektenschonende Außenbeleuchtung und Photovoltaikan-
lagen sowie Niederschlagswasserbewirtschaftung nach dem Stand der Technik) sind erhebliche Be-
einträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des oben genannten FFH-Gebietes nicht zu er-
warten (siehe FFH-Vorprüfung des Büros Sieber vom 28.02.2020). Eine weitere Verträglichkeits-
prüfung gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG ist daher nicht erforderlich. 
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  Weitere Schutzgebiete/Biotope: 

Im Westen und Norden des Vorhabengebietes grenzt das Landschaftsschutzgebiet "Waldsee bei 
Lindenberg im Allgäu und Umgebung" (Nr. LSG-00424.01) an den Geltungsbereich an. Aufgrund 
der Festsetzungen der Grünflächen sowie des an das Plangebiet angrenzenden Waldes ist nicht mit 
Beeinträchtigungen des LSG zu rechnen. 

Im weiteren Umfeld befinden sich kartierte Biotope wie etwa innerhalb der LSG-Abgrenzung das 
kartierte Biotop "Hochstaudenflur und Nasswiesenrest in Waldlichtung westlich Lindenberg" 
(Nr. A8325-0017-001) oder auch das kartierte Biotop "O-Teil des Lindenberger Mooses westlich 
Lindenberg" (Nr. A8325-0016-001). Auf Grund der Entfernung von mindestens 250 m und dem 
dazwischenliegenden Wald ist nicht mit einer Beeinträchtigung zu rechnen.  

Wasserschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen. 

  

9.2  Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen auf der Grundlage 
der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB (Nr. 2 Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a 
BauGB) 

9.2.1  Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basissze-
nario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich be-
einflusst werden (Nr. 2a Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

 Schutzgut Arten und Lebensräume; Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. a BauGB): 

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Naturnähe, Empfindlichkeit und der Vernetzungs-
grad der betrachteten Lebensräume sowie das Vorkommen geschützter oder gefährdeter Arten bzw. 
Biotope. 

− Beim Plangebiet handelt es sich um intensiv genutztes Grünland mit geringer Artenvielfalt. Im 
Süden und Osten grenzt der Geltungsbereich an Wohngebiete und Straßen. Im Norden und 
Westen grenzen Waldgebiete und das Landschaftsschutzgebiet "Waldsee bei Lindenberg im 
Allgäu und Umgebung" an das Vorhabengebiet an. Aufgrund der intensiven Nutzung ist die 
Fläche in Bezug auf die Flora eher artenarm. Im östlichen Bereich der Fläche befindet sich 
einige Gehölze. 

− Abgesehen von Hinweisen auf Brutvorkommen verschiedener ubiquitärer Vogelarten fanden 
sich keine weiteren Hinweise auf Vorkommen streng geschützter Tierarten (artenschutzrechtli-
cher Kurzbericht des Büros Sieber vom 05.05.2020). 

− Es besteht eine geringe Artenvielfalt aufgrund der intensiven Nutzung (häufiges Befahren, 
häufige Mahd, Ausbringung von Dünger und Pflanzenschutzmitteln, Einsaat von Arten des 
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Dauergrünlands). Es besteht eine geringe Vorbelastung aufgrund von Lärm und optischen Stö-
rungen/Irritationen durch das angrenzende Wohngebiet. 

− Dem Plangebiet kommt aufgrund der intensiven Nutzung der Fläche und der angrenzenden 
Bebauungen und Straßen eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Arten und Lebensräume, 
Biologische Vielfalt zu. 

  

  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Funktionen des Bodens als Standort für Kultur-
pflanzen und für natürliche Vegetation, als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf sowie als Filter 
und Puffer für Schadstoffe. Auch die Empfindlichkeit des Bodens, der Natürlichkeitsgrad des Bo-
denprofils und der geologischen Verhältnisse sowie eventuell vorhandene Altlasten werden als Be-
urteilungskriterien herangezogen. Darüber hinaus wird die Eignung der Flächen für eine Bebauung 
bewertet. 

− Aus geologischer Sicht ist das Gebiet dem "Allgäuer Flysch"/der Moränenlandschaft des Voral-
penlandes zuzuordnen, welche v. a. durch Ablagerungen und geologische Ereignisse der Wür-
meiszeit geprägt ist. Aufgrund der Heterogenität des abgelagerten Moränenmaterials ist mit 
kleinräumig stark wechselnden Bodenbedingungen zu rechnen. 

− Aus dem vorwiegend kiesigen, sandigen bis schluffigen Sediment hat sich vorwiegend Braun-
erde, gering verbreitete Parabraunerde aus kiesführendem Lehm über tiefem Schluff- bis 
Lehmkies gebildet. Auf Grund der derzeitigen Wiesennutzung können die vorkommenden Bö-
den ihre Funktion als Standort für Kulturpflanzen, Ausgleichskörper im Wasserhaushalt sowie 
als Filter und Puffer für Schadstoffe noch weitestgehend unbeeinträchtigt erfüllen. 

− Laut dem geotechnischen Bericht der BauGrund Süd Gesellschaft für Bohr- und Geotechnik 
mbH vom 15.04.2019, weisen die bindigen und Feinkornreichen Sedimente der Verwitte-
rungsdecke und der Grundmoräne Durchlässigkeitsbeiwerte auf, welche nach DWA A-138 kein 
sickerfähiges Bodensubstrat darstellen. 

− Die natürlichen Bodenfunktionen basierend auf der Reichsbodenschätzung (Bodenschätzung 
im BayernAtlas Plus, geoportal.bayern.de) sowie der Arbeitshilfe "Das Schutzgut Boden in der 
Planung" des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz werden wie folgt bewertet: 

− Unversiegelte Böden wirken auf den natürlichen Wasserhaushalt ausgleichend und vermindern 
oberflächlichen Abfluss sowie Hochwasserereignisse. Dieses sogenannte Retentionsvermögen 
(bei Niederschlagsereignissen) der Böden im Plangebiet ist mit der Wertklasse 2 als hoch ein-
zustufen, sodass dieses Vermögen in seiner Funktion möglichst erhalten bleiben sollte. 
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− Auch das Rückhaltevermögen des Bodens für Schwermetalle, deren Einträge Folge verschie-
denster anthropogener Aktivitäten sein können, wird mit Wertklasse 4 hoch bewertet. 

− Die natürliche Ertragsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bodens Biomasse zu produzieren. 
Böden mit einer hohen Ertragsfunktion sollten unbebaut und damit der Nahrungsmittelpro-
duktion vorbehalten bleiben. Gemäß der Reichsbodenschätzung wurde für den im Plangebiet 
anstehenden Boden eine Grünlandzahl von 40 ermittelt, was nach der landesweiten Bewer-
tungsskala einer geringen Ertragsfähigkeit (Wertklasse 2) entspricht. Da in der Region der 
Großteil der Böden Grünlandzahlen um die 60 aufweisen, kann davon ausgegangen werden, 
dass die Ertragsfähigkeit im Plangebiet im regionalen Vergleich im unteren Bereich liegt. 

− Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "mittel". 

  

  Schutzgut Wasser (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes Wasser sind zum einen die Naturnähe der Oberflächen-
gewässer (Gewässerstrukturgüte und Gewässergüte), zum anderen die Durchlässigkeit der Grund-
wasserführenden Schichten, das Grundwasserdargebot, der Flurabstand des Grundwassers, die 
Grundwasserneubildung sowie – abgeleitet aus den genannten Kriterien – die Empfindlichkeit des 
Schutzgutes Wasser gegenüber Beeinträchtigungen durch das Vorhaben. 

− Oberflächengewässer kommen im Plangebiet nicht vor. Westlich des Plangebietes, in einer 
Entfernung von etwa 570 m befindet sich der "Waldsee", welcher in Verbindung mit dem etwa 
350 m nördlich des Geltungsbereichs verlaufenden Moosbach steht. 

− Aufgrund der Hanglage ist im Zuge von Starkregenereignissen mit Überflutungsproblemen z.B. 
durch Hangwasser zu rechnen. Gemäß dem oben beschriebenen Bodensubstrat ist die Versi-
ckerung von Niederschlagswasser nur stark eingeschränkt möglich. Laut dem geotechnischen 
Bericht der BauGrund Süd Gesellschaft für Bohr- und Geotechnik mbH vom 15.04.2019 konn-
ten, während der Aufschlussarbeiten am 29.03.2019, in keiner der ausgeführten Baggerschür-
fungen der Zulauf von Wasser verzeichnet werden. Die im Projektareal erkundeten, bindigen 
bzw. gemischtkörnigen Böden der Verwitterungs- und Grundmoränenablagerungen bilden 
nach derzeitigem Kenntnisstand keinen zusammenhängenden Porengrundwasserleiter. Die lo-
kal in feuchtem Zustand erkundeten Böden weisen auf Hangzug- und Schichtwasser hin. 

− Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut zu. 
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  Wasserwirtschaft (Wasser; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Die für die Wasserwirtschaft wichtigen Gesichtspunkte sind die Versorgung des Plangebietes mit 
Trinkwasser, die Entsorgung von Abwässern, die Ableitung bzw. Versickerung von Niederschlags-
wasser sowie eventuell auftretendes Hangwasser oder Hochwasser von angrenzenden Gewässern, 
das zu Überflutungsproblemen im Plangebiet führt. 

− Momentan fallen im Gebiet keine Abwässer an. Die Gemeinde verfügt über ein Trennsystem 
zur Entsorgung der Abwässer. Das Baugebiet wird an die gemeindlichen Frischwasserleitungen 
angeschlossen. Dadurch ist eine einwandfreie Trinkwasserversorgung gewährleistet. Das an-
fallende Schmutzwasser wird der Mischwasserkanalisation des AV Rothach zugeführt. Die An-
lage ist ausreichend dimensioniert. Das bestehende Wohngebiet südlich des Planbereiches ist 
an die gemeindlichen Ver- und Entsorgungsleitungen angeschlossen. 

− Aufgrund der Topografie und der Verwitterungs- sowie der Moränensedimente ist im Plangebiet 
mit der Bildung von Schicht- und Hangwasser zu rechnen. Dieses bildet sich in Schichten mit 
höheren Durchlässigkeiten und wird oberhalb wasserstauender Schichten aufgestaut. 

− Nach der Untersuchung der BauGrund Süd Gesellschaft für Bohr- und Geotechnik mbH vom 
15.04.2019 handelt es sich um kein sickerfähiges Bodensubstrat. 

− Auf Grund der Aufschlüsse und Erfahrungen aus der unmittelbaren Umgebung des überplanten 
Bereiches im Rahmen von Bauvorhaben aus der jüngeren Zeit kann davon ausgegangen wer-
den, dass keine ungewöhnlichen Grundwasserverhältnisse vorliegen. 

  

  Schutzgut Klima/Luft; Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB):  

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Luftqualität sowie das Vorkommen von Kaltluf-
tentstehungsgebieten und Frischluftschneisen.  

− Das Plangebiet liegt innerhalb des Klimabezirks "Schwäbisches Alpenvorland", das generell 
durch hohe Niederschläge und eher niedrige Jahresdurchschnittstemperaturen gekennzeichnet 
ist. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 7,8 °C, die mittlere Jahresniederschlagsmenge bei 
1.828 mm.  

− Bei dem überplanten Bereich handelt es sich um eine am Ortsrand gelegene Freifläche, auf 
der sich Kaltluft bilden kann. Im Westen grenzt ein Wald an das Plangebiet, welcher maßgeb-
lich zur Frischluftbildung beiträgt. Die wenigen Gehölze im Osten der Planfläche jedoch tragen 
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nur in geringem Umfang zur Frischluftbildung bei. Da die umliegende Bebauung eher klein-
teilig ist (Ein- und Zweifamilienwohnhäuser mit Gärten), kommt der Fläche eine mittlere klein-
klimatische Bedeutung zu. 

− Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut Klima/ 
Luft zu. 

  

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Kriterien zur Bewertung des Schutzgutes sind die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft. 
Die Einsehbarkeit in das Plangebiet, Blickbeziehungen vom Gebiet und angrenzenden Bereichen in 
die Landschaft sowie die Erholungseignung des Gebietes werden als Nebenkriterien herangezogen.  

− Das Plangebiet liegt am westlichen Ortsrand der Stadt Lindenberg i. Allgäu und wird derzeit als 
Grünland genutzt. Aufgrund der Lage auf dem nordöstlichen Abschluss eines Höhenrückens mit 
West-Ost Verlauf um den Waldsee und dem sanften Abfall des Geländes nach Nordwest zum 
Waldseemoor hin, ist vom Vorhaben ein Ausschnitt des Landschaftsbildes mit grundsätzlich 
besonderer Funktion betroffen. Im Osten und im Süden wird das Gebiet durch bestehende 
Wohnbebauung begrenzt. 

− Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine (kultur-)landschaftlich hochwertigen Elemente. 

− Es bestehen Blickbeziehungen nach Süden und Osten in Richtung der Allgäuer Hochalpen. 
Nördlich an das Plangebiet angrenzend verläuft der "Waldseeweg", der als Wanderweg aus-
gewiesen ist. Von Norden her ist das Plangebiet somit sehr gut einsehbar und offenbart einen 
Blick auf den Wald sowie auf das Grünland. Eine Blickbeziehung auf das Plangebiet aus einer 
größeren Distanz ist jedoch auf Grund der angrenzenden Bebauung und der Waldflächen nicht 
möglich. 

− Direkt nördlich und westlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich das LSG "Waldsee bei 
Lindenberg im Allgäu und Umgebung" (Nr. LSG-00424.01). 

− Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut Land-
schaftsbild zu. 

  

  Schutzgut Mensch (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. c BauGB):  

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die 
Erholungseignung des Gebietes.  

− Das Vorhabengebiet dient als landwirtschaftliche Produktionsstätte (Grünlandnutzung für Tier-
futter) genutzt. 
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− Die Wiese mit angrenzenden Gehölzen und Wohnbebauung spielt keine erhebliche Rolle für 
die Entwicklung und Sicherung einer dauerhaft guten Luftqualität im innerstädtischen Bereich. 

− Nördlich grenzt ein Wanderweg an das Plangebiet an. Dieser Wanderweg gehört zur Wander-
trilogie Allgäu "Ortsrunde Lindenberg". 

− Der überplante Bereich besitzt eine hauptsächlich auf das Landschaftsbild zurückzuführende 
Bedeutung für die Naherholung. Nutzungskonflikte bestehen nicht im Plangebiet. 

− Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut zu. 

  

  Schutzgut Kulturgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. d BauGB):  

− Es befinden sich keine Kulturgüter oder Baudenkmäler im überplanten Bereich. Nach jetzigem 
Kenntnisstand liegen auch keine Bodendenkmäler im Wirkbereich der Planung. 

− Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine geringe Bedeutung für das Schutzgut zu. 

  

  Erneuerbare Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. f BauGB):  

− Derzeit befinden sich innerhalb des Plangebietes keine Anlagen zur Gewinnung von Wärme 
oder Strom aus alternativen Energiequellen. 

  

  Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, 
Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Mensch, Kulturgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. i 
BauGB):  

Soweit Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern bestehen, wurden diese bei der 
Abarbeitung der einzelnen Schutzgüter angemerkt. 

  

9.2.2  Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung (Nr. 2a Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

  Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt das intensiv genutzte Grünland als landwirtschaftlicher 
Ertragsstandort sowie als Lebensraum für Tiere und Pflanzen erhalten. An der biologischen Vielfalt 
ändert sich nichts aufgrund von baulichen Maßnahmen in diesem Bereich. Es ist keine Veränderung 
der vorkommenden Böden und der geologischen Verhältnisse sowie des Wasserhaushaltes und der 
Grundwasserneubildung zu erwarten. Das Gebiet wird nicht an die Ver- und Entsorgungsleitungen 
angeschlossen und bleibt unbebaut. Damit bleiben auch die Luftaustauschbahnen sowie die Luft-
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qualität unverändert. Es ergibt sich keine Veränderung hinsichtlich der Kalt- oder Frischluftentste-
hung. Das Landschaftsbild, die Erholungseignung sowie die Auswirkungen auf den Menschen blei-
ben unverändert. Es bestehen weiterhin keine Nutzungskonflikte. Die Schutzgebiete (Landschafts-
schutzgebiet "Waldsee" bei Lindenberg im Allgäu und Umgebung" (Nr. LSG-00424.01), kartierten 
Biotope "Hochstaudenflur und Nasswiesenrest in Waldlichtung westlich Lindenberg" (Nr. A8325-
0017-001), und "O-Teil des Lindenberger Mooses westlich Lindenberg" (Nr. A8325-0016-001), 
FFH-Gebiet "Lindenberger Moos" (Nr. 8325-301)), Biotope und ihre Verbundfunktion bleiben un-
verändert. Hinsichtlich des Schutzgutes Kulturgüter ergeben sich keine Veränderungen. Bei Nicht-
durchführung der Planung sind keine zusätzlichen Energiequellen nötig. Die bestehenden Wech-
selwirkungen erfahren keine Veränderung. 

  Unabhängig davon können Änderungen eintreten, die sich nutzungsbedingt (z.B. Intensivierung 
oder Extensivierung der Grünlandnutzung), aus großräumigen Vorgängen (z.B. Klimawandel) oder 
in Folge der natürlichen Dynamik (z.B. Populationsschwankungen, fortschreitende Sukzession) er-
geben. Diese auch bisher schon möglichen Änderungen sind aber nur schwer oder nicht prognosti-
zierbar. Zudem liegen sie außerhalb des Einflussbereichs der Gemeinde; ein unmittelbarer Bezug 
zur vorliegenden Planung besteht nicht. 

  

9.2.3  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung - 
Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 
einschließlich der Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung bzw. ihrem 
Ausgleich und ggf. geplanter Überwachungsmaßnahmen (Nr. 2b und c Anlage zu § 2 
Abs. 4 und § 2a BauGB) 

  Schutzgut Arten und Lebensräume; Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. a BauGB): 

− Der Lebensraum, der im Bereich des Intensivgrünlandes vorkommenden Tiere und Pflanzen 
geht durch die Bebauung und die damit einhergehende Versiegelung verloren. Da das Plan-
gebiet am Ortsrand liegt, ist nicht mit der Zerschneidung von Lebensräumen zu rechnen. In 
Folge der heranrückenden Bebauung wird der angrenzende Wald in gewissem Umfang beein-
trächtigt. Die dort lebenden Tiere können durch Haustiere oder den vom Wohngebiet ausge-
henden Freizeitlärm gestört werden. 

− Biologische Vielfalt: Das Gebiet kann in Zukunft eine höhere Artenvielfalt aufweisen. Ein Teil 
der Pflanzenarten wird jedoch höchstwahrscheinlich nicht heimisch und/oder standortgerecht 
sein. Auch bei den Tieren werden vor allem Kulturfolger und Ubiquisten von den Änderungen 
profitieren. Die Vielfalt der Lebensräume wird sich erhöhen (Gärten, Straßenbegleitgrün, teil-
versiegelte Bereiche usw.). Die Mehrzahl der neu entstehenden Lebensräume wird jedoch stark 
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anthropogen beeinflusst und aller Wahrscheinlichkeit nach durch hohe Nährstoffkonzentratio-
nen geprägt sein. Für aus naturschutzfachlicher Sicht besonders wertvolle Arten bieten die 
neuen Lebensräume keinen Raum. 

− Die im artenschutzrechtlichen Kurzbericht des Büros Sieber (Fassung vom 05.05.2020) auf-
geführten Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen wurden in die Planung ein-
bezogen (Erhalt der Gehölze, Beachtung der Brutzeiten). Notwendige Gehölzbeseitigungen so-
wie die Baufeldräumung muss außerhalb der Brutzeit von Vögeln zwischen dem 01.10. und 
dem 28.02. des jeweiligen Jahres erfolgen. Um den Kronen- und Wurzelbereich vorhandener 
Bäume nicht zu beschädigen und den Gehölzbestand bestmöglich zu schützen, sollten alle 
baulichen Maßnahmen gemäß DIN 18920 "Landschaftsbau-Schutz von Bäumen, Pflanzbe-
ständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" sowie R SBB " Richtlinien zum Schutz 
von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen" (im artenschutzrechtlichen Kurz-
bericht vom 05.05.2020 noch RAS-LP4 "Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil Land-
schaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Bau-
maßnahmen") durchgeführt werden. Bei Einhaltung der oben genannten Maßnahmen ist aus 
gutachterlicher Sicht das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nicht zu erwarten. 

− Zur Durchgrünung der geplanten Bebauung sind ausschließlich standortgerechte, heimische 
Bäume und Sträucher zu verwenden (Pflanzliste in den Festsetzungen). 

− Öffentliche Grünflächen: Im Bereich der Retentionsmulde findet eine naturnahe Begrünung mit 
einem natürlichen Böschungswinkel statt. Weiterhin ist eine Eingrünung zur Einhaltung des 
Waldabstandes vorgesehen. Im Bereich des Geh- und Fahrrechts ist eine sickerfähige Befesti-
gung zulässig. In diesem Bereich ist auch die unterirdische Verlegung von Abwasserleitungen 
zulässig. Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, die an öffentliche Flä-
chen angrenzen, sind ausschließlich Laubgehölze zulässig. 

− Private Grünflächen: Die Unterirdische Verlegung von Niederschlagswasserleitungen im Bereich 
der geplanten privaten Grünfläche zur Eingrünung und Waldabstand ist zulässig. Auf den pri-
vaten Grundstücken sind landschaftsgerechte und naturnahe Gärten anzulegen. Bedeckte Be-
reiche mit Kies, Schotter oder Steinen, die einen Pflanzendeckungsgrad von weniger als 20 % 
aufweisen, sind nicht zulässig. Traufstreifen sind von max. 30 cm Breite entlang der Gebäude-
kanten zulässig. Für Stellplätze und untergeordnete Wege sind ausschließlich wasserdurchläs-
sige Beläge (z.B. in Splitt verlegtes Pflaster mit Rasenfuge, Drainfugenpflaster, Rasengitter-
steine, Schotterrasen, Kiesflächen) zulässig 

− Als Insektenschutzmaßnahme werden im Plangebiet nur Außenbeleuchtungen verwendet, die 
einen nach unten gerichteten Lichtstrahl und vollständig eingekofferte LED-Lampen (oder nach 
dem Stand der Technik vergleichbar insektenschonende) vorweisen zulässig. 
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− Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen kann der Eingriff in das 
Schutzgut Arten und Lebensräume insgesamt als gering bewertet werden. 

 
  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ 

pos./ – neg./ 0 
neutral) 

  baubedingt   

  Baustellenverkehr, Betrieb von Bauma-
schinen 

Belastung durch Lärm und Erschütterungen, 
Staub- und u.U. auch Schadstoffemissionen 

– 

  Baustelleneinrichtungen, Bodenablage-
rungen, Baustraßen 

Verlust von Intensivgrünland 

Verlust von Gehölzstruktur 

– 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außenanlagen 
und Verkehrsflächen 

Verlust von Lebensräumen,  – 

  Anlage von Grünflächen Schaffung von Ersatzlebensräumen + 

  betriebsbedingt   

  Anliegerverkehr, Wohnnutzung (z.B. Frei-
zeitlärm) 

u.U. Beeinträchtigung scheuer Tiere – 

  Lichtemissionen, Reflektionen von Photo-
voltaikanlagen 

Beeinträchtigung nachtaktiver oder wasserge-
bundener Insekten (stark reduziert durch Fest-
setzungen zur Beleuchtung und zu PV-Anla-
gen) 

– 

 

  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

− Während der Bauzeit wird ein großer Teil der Bodenflächen für Baustelleneinrichtungen und 
Baustraßen beansprucht sowie durch Staub- und u.U. auch Schadstoffemissionen belastet. 
Aufgrund der Hanglage kommt es zudem zu Bodenabtragungen und -aufschüttungen, was 
eine Veränderung des ursprünglichen Bodenprofils und -reliefs zur Folge hat und stellenweise 
zu Bodenverdichtungen führt. Die durch die geplanten Baukörper und Verkehrsflächen entste-
hende Versiegelung führt zu einer Beeinträchtigung der vorkommenden Böden. Da es sich um 
ein Wohngebiet handelt, ist der Versiegelungsgrad und damit auch die Eingriffsstärke eher 
gering (GRZ von etwa 0,3 mit einer über die Vorschrift des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO hinaus-
gehenden Überschreitungsmöglichkeit um weitere 50 % mit teilversiegelten Belägen). 

− Von der Planung ist eine intensiv genutzte Grünlandfläche betroffen. Das Vorhabengebiet ist 
etwa 9.277 m² groß, davon sind 6.051 m² als allgemeines Wohngebiet mit einer GRZ von 0,3 
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geplant. Der Eingriff ist daher insgesamt als nicht erheblich zu bezeichnen. Die Aufstellung des 
Bebauungsplanes "Am Dürrenbühl Teil 2" dient der Ausweisung von Wohnbauflächen zur De-
ckung des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung. 

− Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung können die entstehenden Be-
einträchtigungen des Schutzgutes Boden reduziert werden. Für Stellplätze, Zufahrten und an-
dere untergeordnete Wege sind wasserdurchlässige (versickerungsfähige) Beläge vorgeschrie-
ben, um die Versiegelung der Freiflächen zu minimieren und damit die Wasseraufnahmefä-
higkeit des Bodens weitestgehend zu erhalten. Zum Schutz des Bodens vor Verunreinigungen 
werden Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei für alle baukonstruktiven Elemente, 
die großflächig mit Niederschlagswasser in Berührung kommen ausgeschlossen. 

− Besonders durch die Hanglage sind Bauvorhaben mit teilweise erheblichen Eingriffen in den 
Boden verbunden, daher wird empfohlen bereits zu Beginn der Planung ein Bodenschutz- und 
Bodenverwertungskonzept zu erstellen. Bodenaushub und -versiegelungen sollen so gering 
wie möglich ausfallen. Bei Abtrag, Lagerung und Transport des Bodens im Zuge der Baumaß-
nahmen ist auf einen sorgsamen, schonenden und fachgerechten Umgang zu achten. Dies 
kann durch eine bodenkundliche Baubegleitung gewährleistet werden. Eine Befahrung oder 
Bearbeitung des Bodens bei Nässe sollte unter allen Umständen verhindert werden. Vermi-
schungen der Bodenhorizonte und Verdichtungen oder Verunreinigungen des Bodens sollen 
vermieden werden. Besonders künftige Grünflächen sollen vor Bodenbeeinträchtigungen ge-
schützt werden, es empfiehlt sich daher die Bereiche während Baumaßnahmen zum Beispiel 
durch Bauzäune abzusperren. Überschüssiger Boden soll sinnvoll und möglichst vor Ort wie-
derverwendet werden. Nach Abschluss der Baumaßnahmen sollen beeinträchtigte Böden wie-
derhergestellt oder rekultiviert werden. Informationen zu einem fachgerechten Umgang mit 
dem Boden finden sich in den DIN 19731 ("Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenma-
terial"), DIN 18915 ("Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten") und 
DIN 19639 ("Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauarbeiten"), die bei der Bau-
ausführung einzuhalten sind. In den Hinweisen unter dem Punkt "Bodenschutz" finden sich 
weitere Hinweise und Handlungsempfehlungen. 

− Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibt ein mittlerer Ein-
griff in das Schutzgut. 

 
  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ pos./ 

– neg./ 0 neutral) 

  baubedingt   

  Baustellenverkehr, evtl. Unfälle Eintrag von Schadstoffen – 
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  Lagerung von Baumaterial, Baustellenein-
richtungen (Wege, Container) 

partielle Bodenverdichtung, evtl. Zerstörung der 
Vegetationsdecke/Freilegen des Oberbodens 

– 

  Bodenabbau, -aufschüttungen und Boden-
transport 

stellenweise Bodenverdichtung, Zerstörung des 
ursprünglichen Bodenprofils 

–  

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außenanlagen und 
Verkehrsflächen 

Bodenversiegelung – ursprüngliche Bodenfunk-
tionen gehen verloren 

– – 

  gesamte Flächenbeanspruchung Verlust offenen belebten Bodens – – 

  betriebsbedingt   

  Verkehr, Gewerbeausübung, Wohnnutzung 
(Autowäsche, evtl. Gärtnern) 

Eintrag von Schadstoffen – 

 

  Schutzgut Wasser (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

− Die geplante Wohnbebauung hat eine Veränderung des Wasserhaushaltes zur Folge. Die Ver-
sickerungsleistung und damit auch die Grundwasserneubildungsrate nehmen ab, da Flächen 
versiegelt werden. Die Versiegelung wird insgesamt nicht mehr als etwa 0,6 ha offenen Boden 
betreffen, so dass der Wasserhaushalt und die Grundwasserneubildung nicht in erheblichem 
Maße verändert werden. Da die Böden innerhalb des Plangebietes bereits jetzt nur schwach 
durchlässig sind, sind die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser unter Betrachtung der 
u. g. Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen insgesamt nicht erheblich. Die Bebauung 
führt trotz der großflächigen Versiegelung von Oberflächen voraussichtlich nicht zu einer deut-
lichen Veränderung des Wasserhaushaltes oder der Grundwasserneubildung, da aufgrund des 
geplanten Entwässerungskonzeptes die Versickerungsleistung der Gesamtfläche nicht wesent-
lich abnimmt. In Verbindung mit weiteren Minimierungsmaßnahmen ergeben sich daher keine 
erheblichen Beeinträchtigungen. 

− Für Stellplätze, Zufahrten und andere untergeordnete Wege sind ausschließlich teilversiegelte 
(versickerungsfähige) Beläge zulässig, um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens soweit 
wie möglich zu erhalten und Beeinträchtigungen der Grundwasserneubildungsrate zu reduzie-
ren. Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei werden nur mit Schutzbeschichtung 
zugelassen, um das Grundwasser vor Verunreinigungen zu schützen. Festsetzung von Zisternen 
und einem Retentionsbereich, um das anfallende Niederschlagswasser direkt vor Ort zu filtern 
und zu versickern sind vorgesehen. 

− Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibt ein geringer Ein-
griff in das Schutzgut. 
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  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ 
pos./ – neg./ 0 
neutral) 

  baubedingt   

  Baustellenverkehr bei u.U. freiliegendem 
Grundwasser 

Schadstoffeinträge 0 

  Lagerung von Baumaterial/Boden, 
Baustelleneinrichtungen (Container) 

Bodenverdichtung, reduzierte Versickerung und 
mehr oberflächiger Abfluss von Niederschlags-
wasser,  

– 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außenanlagen 
und Verkehrsflächen 

durch Flächenversiegelung reduzierte Versicke-
rung von Niederschlagswasser im Gebiet, Ver-
ringerung der Grundwasserneubildungsrate 

– – 

  betriebsbedingt   

  Verkehr- und Wohnnutzung Schadstoffeinträge – 

 

  Wasserwirtschaft (Wasser; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

− Durch die zusätzliche Bebauung erhöht sich die anfallende Abwassermenge. Das Schmutzwas-
ser wird getrennt vom Niederschlagswasser gesammelt und der Kläranlage zugeleitet. Das an-
fallende Schmutzwasser wird der gemeindlichen Kläranlage AV Rothach zugeführt. Die Anlage 
ist ausreichend dimensioniert. 

− Das auf den Straßenflächen anfallende Niederschlagswasser wird über die öffentlichen Regen-
wasser-Kanäle dem nördlich im Geltungsbereich geplanten Retentionsbereich zugeführt. Hier 
ist es zu speichern, vorzureinigen und gedrosselt dem Vorfluter zuzuleiten. Das auf den befes-
tigten Flächen (Dach- und Hofflächen) anfallende Niederschlagswasser soll, soweit es die Bo-
denbeschaffenheit zulässt, direkt auf den jeweiligen Grundstücken in privat zu errichtende Zis-
ternen gesammelt werden. Der Überlauf ist gedrosselt in den Regenwasserkanal einzuleiten 
Das nicht sickerfähige Niederschlagswasser wird in das neu zu errichtenden Retentionsbecken 
im Norden des Plangebietes eingeleitet, dort wird es gespeichert, vorgereinigt und gedrosselt 
dem Vorfluter zugeleitet. 

− Durch die Errichtung von Zisternen kann eine nachhaltige Ressourcennutzung erfolgen. Das 
aufgefangene Regenwasser ist beispielsweise zur Bewässerung der Gärten zu verwenden. 

− Die Wasserversorgung des Gebietes erfolgt durch den Anschluss an die gemeindlichen Leitun-
gen. 
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− Im Bereich der öffentlichen Grünfläche zur Eingrünung und Waldabstand ist eine unterirdische 
Verlegung von Abwasserleitungen zulässig. Im Bereich der privaten Grünfläche als Eingrünung 
und Waldabstand ist eine unterirdische Verlegung von Niederschlagswasserleitungen zulässig. 

  

  Schutzgut Klima/Luft; Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB); Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels (Nr. 2b 
Buchstabe gg Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

− Durch die Bebauung der Wiesenfläche wird die Kaltluftbildung im Plangebiet eingeschränkt 
und auf die verbleibenden Offenflächen beschränkt. Auf Grund des eingeschränkten Umfangs 
der zu bebauenden Fläche sind jedoch keine erheblichen kleinklimatischen Veränderungen zu 
erwarten. Das im Westen an die Planfläche angrenzende Waldgebiet sowie die zu pflanzenden 
Gehölze (1 Baum und 2 Sträucher pro 500 m²) tragen maßgeblich zur Frischluftbildung im 
Plangebiet bei. Es erhöht sich die Luft filternde und Temperatur regulierende Wirkung inner-
halb der Fläche. Insgesamt ist die Beeinträchtigung des Schutzgutes auf Grund der geringen 
Flächengröße und der Neupflanzungen gering. 

− Bei Einhaltung der gültigen Wärmestandards und Einbau moderner Heizanlagen sind keine 
erheblichen Umweltauswirkungen durch Schadstoffemissionen zu erwarten. Eine geringfügige 
Erhöhung der Vorbelastung umliegender Gebiete durch Abgase des Anliegerverkehrs ist jedoch 
möglich. 

− Die Neubebauung führt potenziell zu einem erhöhten CO2-Ausstoß. Insgesamt sind von dem 
geplanten Baugebiet Treibhausgasemissionen jedoch nicht in einem Umfang zu erwarten, der 
sich in spürbarer Weise auf das Klima auswirken würde. Die kleinklimatischen Auswirkungen 
des Vorhabens werden sich bei Durchführung der Planung vor allem auf das Plangebiet und 
unmittelbar angrenzende Bereiche konzentrieren. Um die Emission von Treibhausgasen zu re-
duzieren, sollte wo immer möglich die Energieeffizienz gesteigert und auf erneuerbare Ener-
gien und Elektromobile zurückgegriffen werden. 

− Eine Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels ist derzeit nicht er-
kennbar. 

− Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibt ein geringer Ein-
griff in das Schutzgut. 
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  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ 
pos./ – neg./ 0 
neutral) 

  baubedingt   

  Baustellenverkehr, Betrieb von Bauma-
schinen 

Freiwerden von Staub und u.U. auch Schad-
stoffen (Verkehr, Unfälle) 

– 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außenanlagen 
und Verkehrsflächen 

mehr Wärmeabstrahlung, weniger Verduns-
tung, ungünstigeres Kleinklima 

– 

  Verlust des Intensivgrünlands weniger Kaltluft  – 

  Anlage von Grünflächen Verbesserung des Kleinklimas + 

  betriebsbedingt   

  Anliegerverkehr Verkehrsabgase, – 

 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

− Das Baugebiet liegt am Ortsrand zwischen Wohnbebauung und dem Waldrand und ist von 
Norden her gut einsehbar. Aufgrund der Lage auf dem nordöstlichen Abschluss eines Höhen-
rückens mit West-Ost Verlauf um den Waldsee und dem sanften Abfall des Geländes nach 
Nordwest zum Waldseemoor hin, ist vom Vorhaben ein Ausschnitt des Landschaftsbildes mit 
grundsätzlich besonderer Funktion betroffen 

− Das Gebiet ist durch die bestehende Bebauung bereits vorbelastet, was sich entsprechend min-
dernd auf die Erheblichkeit der Beeinträchtigung des Schutzgutes auswirkt. Darüber hinaus 
fügt sich die geplante Bebauung durch ihre Lage sehr gut in das bereits bestehende Ortsbild 
ein. Der Ortsrand wird lediglich geschlossen und nicht weiter in die Landschaft verlagert. Die 
Erlebbarkeit des landschaftlichen Umfeldes erfährt dadurch nur eine geringfügige Beeinträch-
tigung. Für die angrenzenden, bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße 
an der Erlebbarkeit des dörflichen Umfeldes zu rechnen (Ausblick auf die Grünfläche). Die 
getroffenen Festsetzungen und bauordnungsrechtlichen Vorschriften stellen jedoch sicher, dass 
die Auswirkungen auf die benachbarten Anlieger begrenzt bleiben und sich die neu hinzukom-
mende Bebauung gut in die gewachsene dörfliche Struktur einfügt. 

− Durch die Regelung, dass mit Kies, Schotter oder Steinen bedeckte Freiflächen einen Pflanzen-
bedeckungsgrad von mind. 20 % aufweisen müssen, werden Schottergärten, die den Eindruck 
einer fast vollständigen Versiegelung erwecken, vermieden. Stattdessen wird eine landschafts-
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gerechte und naturnahe Gestaltung der Gärten gefördert. Eine stärkere Begrünung der Freiflä-
chen ist sowohl aus Gründen des Natur- und Artenschutzes als auch für das innerörtliche Klein-
klima vorteilhaft. 

− Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibt ein geringer Ein-
griff in das Schutzgut. 

 
  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ 

pos./ – neg./ 0 
neutral) 

  baubedingt   

  Baustelleneinrichtungen temporäre Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes v. a. bei größeren Baustellen 

– 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außenanlagen 
und Verkehrsflächen 

Versiegelung  - 

  Entfernung der Gehölzfläche geringere Attraktivität für Naturerlebnis – 

  Durchgrünung des Plangebietes, Orts-
randeingrünung 

Wiederherstellung des ursprünglichen (ortsty-
pischen) Siedlungsbildes 

+ 

  betriebsbedingt   

  Lichtemissionen Lichtabstrahlung in die umliegende Landschaft – 

 

  Schutzgut Mensch (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. c BauGB): 

− Eine Erholungsnutzung für die Öffentlichkeit ist nicht mehr möglich. Dafür wird durch die Pla-
nung neuer Wohnraum ausgewiesen. 

− Die festgesetzte Grünfläche mit angrenzenden Gehölzen und Wohnbebauung wird keine er-
hebliche Rolle mehr für die Entwicklung und Sicherung einer dauerhaft guten Luftqualität im 
innerstädtischen Bereich übernehmen. 

− Der im Norden angrenzende Wanderweg wird von der Planung nicht beeinträchtigt. Die bishe-
rige freie Sicht vom Wandergebiet über die Wiese wird durch die geplante Bebauung einge-
schränkt. Durch die geplanten Eingrünungsmaßnahmen kann hier ein Ausgleich geschaffen 
werden. 

− Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibt ein geringer Ein-
griff in das Schutzgut. 
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  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ 
pos./ – neg./ 0 
neutral) 

  baubedingt   

  Baustellenverkehr, Lieferung und Ablage-
rung von Baumaterial, Betrieb von Bau-
maschinen 

Belastung durch Lärm und Erschütterungen, 
Freiwerden von Staub und u.U. auch Schad-
stoffen (Verkehr, Unfälle) 

– 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außenanlagen 
und Verkehrsflächen 

Schaffung zusätzlichen Wohnraums (für orts-
ansässige Bevölkerung) 

++ 

  Anlage von Grünflächen Schaffung neuer Spiel- und Erholungsflächen + 

  betriebsbedingt   

  Verkehr, Gewerbeausübung, Wohnnut-
zung (z.B. Freizeitlärm) 

Belastung durch Verkehrs- und/oder Betriebs-
lärm, Verkehrsabgase 

– 

 

  Schutzgut Kulturgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. d BauGB):  

Da im überplanten Bereich nach jetzigem Kenntnisstand keine Kulturgüter vorhanden sind, entsteht 
keine Beeinträchtigung. Sollten während der Bauausführung, insbesondere bei Erdarbeiten und 
Arbeiten im Bereich von Keller, Gründung und Fundamenten Funde (beispielsweise Scherben, Me-
tallteile, Knochen) und Befunde (z. B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, 
ist die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt Lindau unverzüglich zu be-
nachrichtigen. 

  Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strah-
lung sowie der Verursachung von Belästigungen (Nr. 2b Buchstabe cc Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 
BauGB): 

− In der Bauphase kann es temporär zu Lärmbelästigung sowie zu Belastungen durch Staub, 
Gerüche und/oder Erschütterungen (z.B. durch Baumaschinen) kommen, die zeitweise die 
Wohnqualität in den angrenzenden, bereits bebauten Gebieten beeinträchtigen können. Er-
hebliche Beeinträchtigungen sind jedoch aufgrund der zeitlich begrenzten Dauer der Bauar-
beiten, die zudem vorwiegend oder ausschließlich tagsüber (d.h. außerhalb des besonders 
empfindlichen Nachtzeitraums) stattfinden werden, nicht zu erwarten. 

− Durch die nächtliche Beleuchtung des Wohngebietes kann es zu einer Lichtabstrahlung in um-
liegende Wohngebiete und in die freie Landschaft kommen. Um die Stärke und den Radius 
der Lichtausstrahlung zu reduzieren, trifft der Bebauungsplan eine Festsetzung zu den zuläs-
sigen Lampentypen (z.B. nach unten gerichtete, in der Höhe begrenzte Leuchtkörper). 
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− Negative Auswirkungen durch Erschütterungen, Wärme oder Strahlung sind aufgrund der Art 
des geplanten Baugebietes nicht zu erwarten. 

− In der Gesamtschau sind keine erheblichen Belästigungen durch die o.g. Wirkfaktoren auf an-
grenzende bewohnte Gebiete bzw. die im Umfeld lebende Tierwelt zu erwarten. 

  Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buch-
stabe e BauGB und Nr. 2b Buchstabe dd Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

− Als wesentliche Abfälle sind insbesondere recyclingfähige Verpackungen, organische Abfälle 
(Biomüll) sowie in Bezug auf Schadstoffe in der Regel unbedenklicher Haus- bzw. Restmüll zu 
erwarten. Anfallende Abfälle sind nach Kreislaufwirtschaftsgesetz vorrangig wiederzuverwerten 
(Recycling, energetische Verwertung, Verfüllung); falls dies nicht möglich ist, sind sie ord-
nungsgemäß und schadlos zu entsorgen. Die Entsorgung erfolgt über den Zweckverband für 
Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) (in Lindau und im Landkreis Oberallgäu) das gemeindliche 
Abfallentsorgungssystem  In Bezug auf Biomüll wird die Anlage eines Komposts empfohlen. 

− Zur Entsorgung der Abwässer siehe den Punkt "Wasserwirtschaft". 

  Auswirkungen der eingesetzten Techniken und Stoffe (Nr. 2b Buchstabe gg Anlage zu § 2 Abs. 4 
und § 2a BauGB): 

− Ein erheblicher Schadstoffeintrag durch den Baustellenbetrieb ist im Falle einer Bebauung der 
derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen nicht zu erwarten. Sofern die optimale Entsorgung 
der Bau- und Betriebsstoffe gewährleistet ist, mit Öl und Treibstoffen sachgerecht umgegangen 
wird und eine regelmäßige Wartung der Baufahrzeuge sowie ordnungsgemäße Lagerung ge-
wässergefährdender Stoffe erfolgt, können die baubedingten Auswirkungen als unerheblich 
eingestuft werden. 

− Für die Anlage der Gebäude und Außenanlagen (Zufahrten, Stellplätze usw.) werden voraus-
sichtlich nur allgemein häufig verwendete Techniken und Stoffe, die den aktuellen einschlägi-
gen Richtlinien und dem Stand der Technik entsprechen, angewandt bzw. eingesetzt, so dass 
keine erheblichen Auswirkungen auf die zu betrachtenden Schutzgüter zu erwarten sind. 

  

  Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (z.B. durch Unfälle 
oder Katastrophen) (Nr. 2b Buchstabe ee Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB):  

Derzeit sind bei Umsetzung der Planung keine Risiken für die menschliche Gesundheit, das kultu-
relle Erbe oder die Umwelt durch Unfälle oder Katastrophen abzusehen. 

  Erneuerbare Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. f BauGB): 
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Im Hinblick auf eine nachhaltige Energieversorgung ist die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Ener-
gien zur Gewinnung von Wärme oder Strom anzustreben. Alternative Energiequellen können auf 
umweltschonende Weise einen Beitrag zur langfristigen Energieversorgung leisten. Die sparsame 
und effiziente Nutzung von Energie kann bei Gebäuden insbesondere durch eine kompakte Bau-
weise (wenig Außenfläche im Vergleich zum beheizten Innenvolumen, flache Dachformen) sowie 
durch optimale Ausrichtung zur Sonne und eine gute Gebäudedämmung erzielt werden. 

  

  Kumulierungen mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksich-
tigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit 
spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen (Nr. 2b Buchstabe ee 
Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

− Eine Kumulierung mit den Auswirkungen benachbarter Vorhaben bzw. Planungen ist nach der-
zeitigem Kenntnisstand nicht anzunehmen. Darüber hinaus sind keine kumulierenden Wirkun-
gen in Bezug auf andere Schutzgüter zu erwarten. 

  

  Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, 
Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Natura 2000-Gebiete, Mensch, Kulturgüter 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. i BauGB):  

Im vorliegenden Planungsfall sind keine erheblichen Effekte aufgrund von Wechselwirkungen zwi-
schen den einzelnen Schutzgütern zu erwarten. 

  

9.2.4  Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteili-
gen Auswirkungen/Abarbeitung der Eingriffsregelung des § 1a BauGB, Konzept zur 
Grünordnung (Nr. 2c Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB): 

  Die Abarbeitung der Ausgleichspflicht erfolgt auf der Grundlage des Leitfadens "Bauen im Einklang 
mit Natur und Landschaft" zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Landesentwicklung und Umweltfragen (Fortschreibung 2021). 

Regelverfahren: Die in diesem Leitfaden aufgeführte Checkliste (Punkt 3.2, Abbildung 5) kann nicht 
in allen Fragen mit "ja" beantwortet werden. Daher wird das Regelverfahren (Vorgehen in fünf 
Arbeitsschritten gem. Punkt 3.3, Abbildung 6) wie nachfolgend dargelegt angewandt. 

 

  Die Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft (Bestandsaufnahme) erfolgt anhand der 
Matrix Abb. 8 in Verbindung mit den Listen 1a bis 1c der Anlage 1 des o.g. Leitfadens wie folgt: 
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  Schutzgut Arten und Lebensräume: Es handelt sich um intensiv genutztes Grünland mit geringem 
Baumbestand junger bis mittlerer Ausprägung. Es ergibt sich hieraus eine Teilzuordnung zur Liste 
1a, geringe Bedeutung. 

  Schutzgut Boden: Es handelt sich um anthropogen überprägten Boden unter Dauerbewuchs ohne 
kulturhistorische Bedeutung oder Eignung für die Entwicklung von besonderen Biotopen sowie Bö-
den mit hoher Ertragsfunktion. Es ergibt sich hieraus eine Teilzuordnung zur Liste 1b, mittlere 
Bedeutung. 

  Schutzgut Wasser: Es handelt sich um Flächen mit hohem, intaktem Grundwasserflurabstand Auf-
grund der intensiven Bewirtschaftung besteht ein Risiko des Eintrags von Nähr- und Schadstoffen. 
Es ergibt sich hieraus eine Teilzuordnung zur Liste 1b, mittlere Bedeutung. 

  Schutzgut Klima und Luft: Es handelt sich um ein gut durchlüftetes Gebiet im Randbereich von 
Luftaustauschbahnen. Es ergibt sich hieraus eine Teilzuordnung zur Liste 1b, mittlere Bedeutung. 

  Schutzgut Landschaftsbild: Es handelt sich um ausgeräumte, strukturarme Grünlandfläche. Aller-
dings handelt es sich um einen Ortsrandbereich. Die Eingrünungsstrukturen sind nur mäßig gege-
ben, jedoch liegen landschaftsbildprägende Elemente wie der Waldrand und das angrenzende LSG 
vor. Es ergibt sich hieraus eine Teilzuordnung zur Liste 1b, mittlere Bedeutung. 

  

  Zur Vermeidung bzw. Minimierung von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft dienen fol-
gende Maßnahmen (Konzept zur Grünordnung): 

− Im westlichen Plangebiet werden öffentliche sowie private Grünflächen festgesetzt, die der 
Eingrünung sowie dem Schutz des Landschaftsschutzgebietes und der Sicherung des Waldran-
des bzw. zum Schutz der Anwohner vor umfallenden Bäumen dienen. Die im Norden des Gel-
tungsbereiches liegende Grünfläche dient der Retention. 

− Durch die Festsetzung, dass pro 500 m² angefangener Grundstücksfläche mindestens 1 Laub-
baum und 2 Sträucher zu pflanzen sind, wird eine ausreichende Durchgrünung des Baugebie-
tes gewährleistet. 

− Bei der Auswahl der festgesetzten Gehölzarten wurde auf eine Verwendung standortgerechter, 
heimischer Bäume und Sträucher geachtet. Einheimische Bäume und Sträucher bilden die 
Grundlage vieler Nahrungsketten und dienen der Erhaltung des Lebensraumes für Kleinlebe-
wesen. Sie sollten deshalb gegenüber neophytischen Ziergehölzen vorgezogen werden. 

− Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankungen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die 
in der Verordnung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit genannten, werden durch die 
Planung ausgeschlossen. Hierdurch sollen Gefährdungen der im Umkreis bestehenden sowie 
der zu pflanzende Gehölze vermieden werden. 
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− Damit die privaten Zier- und Nutzgärten möglichst naturnah gestaltet werden, sowie aus ge-
stalterischen Gründen, werden Hecken aus Nadelgehölzen im Übergangsbereich zur freien 
Landschaft sowie in Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen, ausgeschlossen. 

− Die Pflanzung von Sträuchern, die nicht in der Pflanzliste festgesetzt sind (z. B. Ziersträucher), 
wird auf max. 5 % der Grundstücksfläche zugelassen. Auf diese Weise soll zu einem gewissen 
Grad auch eine Bepflanzung mit nicht heimischen Gehölzen ermöglicht werden, ohne dass 
Fehlentwicklungen hinsichtlich naturschutzfachlicher oder landschaftsästhetischer Belange zu 
erwarten sind. 

− Die Verwendung versickerungsfähiger Beläge für Stellplätze, Zufahrten u.a. untergeordnete 
Wege auf den privaten Baugrundstücken wird festgesetzt, um die Wasseraufnahmefähigkeit 
des Bodens weitestgehend zu erhalten und damit die Abnahme der Versickerungsleistung des 
Bodens durch die Versiegelung zu minimieren. 

− Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei werden für baukonstruktive Elemente, die 
großflächig mit Niederschlagswasser in Berührung kommen, zum Schutz des Bodens und des 
Grundwassers ausgeschlossen. 

− Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird festgesetzt, dass als Außenbeleuchtung nur Leuchten-
typen mit geringem Anteil an blauem und ultraviolettem Licht (z.B. Natriumdampf- oder LED-
Lampen) mit einer maximalen Lichtpunkthöhe von 4,50 m verwendet werden dürfen. 

− Um fehlgeleitete Eiablagen von wassergebundenen Insekten zu vermeiden, sind nur solche 
Photovoltaik-Module zulässig, die weniger als 6 % Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). 
Dies wird von Elementen erfüllt, die entspiegelt und monokristallin sind sowie deutliche Kreuz-
muster aufweisen. Elemente aus Strukturglas besitzen im Vergleich zu Floatglas deutliche Vor-
teile. 

− Die Durchlässigkeit des Gebietes für Kleinlebewesen kann erhalten werden, wenn Zäune einen 
Mindestabstand zum natürlichen Gelände einhalten und auf Sockelmauern verzichten wird. 

− Um den vorhandenen Gehölzbestand als Lebensraum v.a. für Kleinlebewesen und Vögel zu 
sichern und gleichzeitig eine Eingrünung des Baugebietes zu gewährleisten, wird empfohlen 
die bestehenden Gehölze möglichst zu erhalten. 

  

  Das Ermitteln des Umfangs der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen erfolgt anhand der Matrix 
Abb. 8 des o.g. Leitfadens: 
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Ausgleichs- 

bedarf 
= 

Eingriffs- 
fläche (m²) 

x 
Wertpunkte  

BNT 
x 

Beeinträchti-
gungsfaktor (GRZ 

oder 1) 
– 

Planungs- 
faktor 

 

  In den Bereichen mit geringer Bedeutung der Biotop- und Nutzungstypen wird der Ausgleich über 
den Wert von 3 WP/m² und die Multiplikation mit der maximal möglichen Grundflächenzahl von 
0,56 als Indikator der Eingriffsschwere ermittelt. 

In den Bereichen mit mittlerer Bedeutung der Biotop- und Nutzungstypen wird der Ausgleich über 
den Wert von 8 WP/m² und die Multiplikation mit dem Faktor 1 bzw. mit der maximal möglichen 
Grundflächenzahl von 0,56 als Indikator der Eingriffsschwere ermittelt. 

  Der Ausgleichsbedarf wurde wie folgt ermittelt: 

 
  Bestandserfassung Schutzgut Arten und Lebensräume 

 Bezeichnung  Fläche (m²) Bewertung 
(WP) 

GRZ/ 
Eingriffsfaktor 

Ausgleichs- 
bedarf (WP) 

 Intensivgrünland 
(G11) 

Baufläche 5.904 3 0,56 9.919 

Verkehrsfläche 684 3 1 2.052 

Erhalt als Grünfläche 1.289 3 0 0 

Retentionsbereich 326 3 1 978 

 Sonstige standort-
gerechte Na-
del(misch)wälder 
(N61)  

Wald (erhalten) 117 8 0 0 

Private Grünfläche 591 *3 0,56 993 

Verkehrsfläche 139 8 1 1.112 

Wald zu Baufläche 10 8 1 80 

Wald als Retention 30 8 1 240 

 Wirtschaftsweg, un-
befestigt, Grün-
wege/ Wege mit 
offenem Boden 
(V33) 

Baufläche 62 3 0,56 104 

Grünfläche 26 3 0 0 

 Verkehrsfläche 
(vollversiegelt) 
(V11) 

Grünfläche 11 0 0 0 
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 Einzelbäume, 
Baumgruppen und 
-reihen mittlerer 
Ausprägung 
(B312) 

Baufläche 75 8 0,56 336 

Private Grünfläche 13 8 0 0 

 Summe  9.277  15.814 

 
*Die Gehölze werden entnommen, hier entsteht eine private Grünfläche als Intensivgrünland (G11). Die Differenz aus 
N61 mit 6 WP und G11 mit 3 WP ergibt 3 WP. 

  

 Planungsfaktor Begründung Sicherung 

 Verwendung versickerungsfähiger 
Beläge 

Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens durch Ver-

wendung versicherungsfähiger Beläge 
Festsetzung nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 

BauGB 

 Beschränkung Beleuchtung und PV 
Anlagen 

Verringerung möglicher Beeinträchtigungen durch Lockwir-

kung oder optische Störungen der Fauna im Umfeld der Pla-

nung 

Festsetzung nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 

BauGB 

 Pflanzungen auf den privaten 
Grundstücken 

Naturnahe Gestaltung der unbebauten Bereiche der privaten 

Grundstücke, Schaffung von Ersatzlebensräumen, Verringe-

rung der Wirkungen auf umliegende Lebensräume, Verbes-

serung des Kleinklimas, Einbindung des Baugebietes in die 

Landschaft 

Vermeidung von Schottergärten 

Festsetzung nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25a 

BauGB 

 Gestaltung öffentlicher Grünflächen Im Bereich der Retentionsmulde findet eine naturnahe Be-

grünung mit einem natürlichen Böschungswinkel statt. Wei-

terhin ist eine Eingrünung zur Einhaltung des Waldabstan-

des vorgesehen. Im Bereich des Geh- und Fahrrechts ist eine 

sickerfähige Befestigung zulässig 

Festsetzung nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25a 

BauGB 

    

 Summe (max 20%)  15% 

 Summe Ausgleichsbedarf (Wertpunkte) 13.442 

 

  Die Entwicklung des Maßnahmenkonzeptes erfolgt auf der Grundlage der Abbildung 10 des o.g. 
Leitfadens.  
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Die Ausgleichsflächen befinden sich außerhalb des Plangebietes auf der Fl.-Nr. 1493 der Gemar-
kung Lindenberg. 

  Bei der externen Ausgleichsfläche handelt es sich um mäßig extensiv genutztes, artenreiches Wei-
deland (G212). Bei einer Begehung am 29.04.2025 wurden die auf der Fläche vorkommenden 
Arten aufgenommen. Es fanden sich: Ackerwicke (Vicia hirsuta), Spitzlappen-Frauenmantel (Al-
chemilla vulgaris), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), kriechendes Fingerkraut (Potentilla 
reptans), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Scharbockskraut (Ficaria verna), Kanten-Hartheu 
(Hypericum maculatum), Kriechender Günsel (Ajuga reptans), Quendel-Ehrenpreis (Veronica 
serpyllifolia), Acker-Schachtelhalm (Equisetum arvense), Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pra-
tensis), Blaugrüne Segge (Carex flacca), Behaarte Segge (Carex hirta). Die betrachtete Fläche be-
sitzt Feuchtigkeitszeiger und weist einen feuchten Charakter vor.  

  Folgende Maßnahmen sind auf der Fläche vorgesehen (siehe auch Tabelle zu den Ausgleichsflächen 
sowie Maßnahmenskizze unter Punkt 3 "Zuordnung von Flächen und/oder Maßnahmen zum Aus-
gleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB an anderer Stelle gemäß § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB (ex-
terne Ausgleichsflächen/-maßnahmen)"): 

− Das Grünland wird zur Entwicklung einer Nasswiese (Streuwiese) dauerhaft gesichert und aus-
gehagert. Die Fläche soll in den ersten Jahren zweimal jährlich mit Entfernung des Mähguts 
gemäht werden (1. Schnitt nicht vor dem 15.06.). 

− Der Schnitt hat, wenn möglich, mit leichten Maschinen wie einem Fingermessermähbalken 
oder Doppelmesserbalken zu erfolgen. Bei einem Kreiselmäher ist auf eine Schnitthöhe von 
mind. 7 cm sowie einer langsamen Bearbeitungsgeschwindigkeit zu achten. 

− Nach entsprechender Aushagerung (Entwicklungsdauer etwa 10 Jahre) sollte die Pflege evtl. 
auf eine Mahd pro Jahr im Herbst mit Entfernung des Mähguts reduziert werden, sofern sich 
keine Neophyten (wie das Drüsige Springkraut) ansiedeln (dann sollte die zweimalige Mahd 
beibehalten werden). Auf die Ausbringung von Dünge- und/oder Pflanzenschutzmitteln ist zu 
verzichten, um den Stoffeintrag in die Fläche zu reduzieren. 

− Eine Erhaltungsdüngung erfolgt, wenn überhaupt, einmal pro Jahr mit Festmist und ist vorab 
mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

− Die bestehenden Gehölze am Rand der Flächen sind zu erhalten 

− Um die Entwicklung der neuen Biotopfläche sicher zu stellen und ggf. nachsteuern zu können, 
wird ein Monitoring der Fläche festgesetzt. Dieses muss nach 5 Jahren das erste Mal erfolgen, 
danach muss es alle 2 Jahre wiederholt werden. Grundsätzlich wird die Dauer bis zur Herstel-
lung der seggen- und binsenreichen Nasswiese (Calthion) als Zielbiotop mit zehn Jahren ver-
anschlagt. 
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  Die Ermittlung und Bewertung des Ausgleichsumfangs des Schutzgutes Arten und Lebensräume 
erfolgt anhand der Matrix in Abbildung 11 des o.g. Leitfadens: 

  Aufwertung 

 
Ausgleichs- 

umfang 
= Fläche (m²) x 

Prognosezustand nach Ent-
wicklungszeit 

(*Abschlag timelag) 
– Ausgangszustand 

 

  Die Bewertung der Ausgleichsmaßnahmen ist in der folgenden Tabelle aufgeführt: 

 

 Ausgangszustand nach 
BNT Liste 

Prognosezustand nach 
BNT Liste 

Ausgleichsmaßnahme 

 

Co
de

 

Bezeichnung Be
we

rtu
ng

 (W
P)

 

Co
de

 

Bezeichnung Be
we

rtu
ng

 (W
P)

* 

Flä
ch
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fw
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ng
 (W

P)
 

En
tsi

eg
elu

ng
sfa

k-
to

r 
Au

sg
lei

ch
su

m
fa

ng
 

(W
P)

 

 G211 Mäßig exten-
siv genutztes, 
artenreiches 
Grünland 

8 G222 Artenreiche 
seggen- oder 
binsenreiche 
Feucht- und 
Nasswiesen 

13 2.820 5 0 14.100 

 Summe Ausgleichsumfang (Wertpunkte) 14.100 

 

 Summe Ausgleichsbedarf (Wertpunkte) 13.442 

 Summe Ausgleichsumfang (Wertpunkte) 14.100 

 Differenz (=Ausgleichsüberschuss) 658 

 

  Die Schutzgüter Boden und Fläche, Wasser und Klima und Luft werden durch die Ausgleichsmaß-
nahme ebenfalls ausreichend berücksichtigt. 

  Die Beeinträchtigung des Schutzgutes Landschaftsbild wird durch die internen Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen, insbesondere die Ein- und Durchgrünung der Planung, ausgeglichen. 
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  Ergebnis: Nach Abarbeitung der Eingriffsregelung gemäß § 1a BauGB und der Erstellung des Kon-
zeptes zur Grünordnung wird der Eingriff auf der externen Ausgleichsfläche Fl.-Nr. 1493 ausgegli-
chen. 

  Die Maßnahme ergibt einen Überschuss von 658 Wertpunkten. Der Überschuss an Ausgleichsfläche 
wird benötigt, um dem Entwicklungszeitraum der zu entwickelnden Biotope (Nasswiese) Rechnung 
zu tragen. 

 

9.2.5  Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Nr. 2d Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

  Standortalternativen: Der Standort des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem aktuellen Flächen-
nutzungsplan. Ziel des Bebauungsplanes ist es, Wohnbauflächen für Familien auf dem Gebiet der 
der Stadt Lindenberg zu erschließen und so die Abwanderung in andere Gemeinden oder das Um-
land zu reduzieren. Zudem ist der Bereich durch die Straßen "Am Dürrenbühl" und "Waldseeweg" 
bereits erschlossen. 

 

9.2.6  Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit 
der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastro-
phen zu erwarten sind (Nr. 2e Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

  Eine Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Ka-
tastrophen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gegeben. Erhebliche nachteilige Auswirkungen 
auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Natura 2000-Gebiete, Biolo-
gische Vielfalt, Mensch, Gesundheit, Bevölkerung sowie Kultur- und sonstige Sachgüter durch 
schwere Unfälle oder Katastrophen sind daher nicht zu erwarten. 

 

9.3  Zusätzliche Angaben (Nr. 3 Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB) 

9.3.1  Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der 
Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der 
Angaben aufgetreten sind (Nr. 3a Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

  Verwendete Leitfäden und Regelwerke: 

− Eingriffsregelung in der Bauleitplanung – "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" des 
Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen (Fortschreibung 
2021).  
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− Das Schutzgut Boden in der Planung. Bewertung natürlicher Bodenfunktionen und Umsetzung 
in Planungs- und Genehmigungsverfahren. Herausgegeben vom Bayerischen Geologischen 
Landesamt und Bayerischen Landesamt für Umweltschutz (2003) 

  

  Zum Zeitpunkt der Planaufstellung lagen keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der An-
gaben vor. 

  

9.3.2  Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt 
bei der Durchführung der Planung (Nr. 3b Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, § 4c 
BauGB): 

  Um bei der Durchführung des Bebauungsplans unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen früh-
zeitig zu ermitteln, sieht die Stadt Lindenberg als Überwachungsmaßnahmen vor, die Herstellung 
und ordnungsgemäße Entwicklung der festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen und Aus-
gleichsmaßnahmen ein Jahr nach Erlangen der Rechtskraft zu überprüfen und diese Überprüfung 
im Anschluss alle fünf Jahre zu wiederholen. 

  

9.3.3  Zusammenfassung (Nr. 3c Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

  Durch den Bebauungsplan wird ein allgemeines Wohngebiet (WA) am nordwestlichen Ortsrand von 
Lindenberg im Allgäu ausgewiesen. Der überplante Bereich umfasst ca. 0,9 ha. 

  Das Plangebiet wird im Südosten durch bestehende Wohnbebauung begrenzt. Im Nordosten grenzt 
der "Waldseeweg" an das Plangebiet an. Im Norden und Westen der Planfläche liegt das Land-
schaftsschutzgebiet "Waldsee bei Lindenberg im Allgäu und Umgebung" (LSG-00424.01) mit be-
waldeten und offenen Flächen. Das weitere landschaftliche Umfeld des Untersuchungsgebietes ist 
nördlich, östlich und südlich von Wohnbebauung geprägt. In diesem Bereich sind Freiflächen vor-
handen, die beispielsweise Sportstätten darstellen oder parkähnliche Strukturen aufweisen. 

Innerhalb des Plangebietes handelt es sich überwiegend um intensiv genutztes Grünland sowie im 
Osten um einen kleinen Gehölzbestand. Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine mittlere 
Bedeutung für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu (landwirtschaftlich geringe Ertrags-
fähigkeit, Fernwirkung des in Ortsrandlage liegenden Plangebietes). 

  Die Schutzgebiete und Biotope im räumlichen Umfeld erfahren aufgrund ihrer Entfernung zum 
Plangebiet und aufgrund fehlender funktionaler Zusammenhänge keine Beeinträchtigung. 
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Direkt angrenzend an das Plangebiet beginnt das LSG "Waldsee bei Lindenberg im Allgäu und 
Umgebung" (LSG-00424.01). Bei Berücksichtigung der im Bebauungsplan festgesetzten Maßnah-
men zur Außenbeleuchtung, zur Eingrünung und zum Waldabstand führt die Planung zu keinen 
Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des Landschaftsschutzgebietes. 

  Der Eingriffsschwerpunkt liegt beim Schutzgut Boden durch die ermöglichte Versiegelung. 

Die Verwendung versickerungsfähiger Beläge für Stellplätze, Zufahrten u.a. untergeordnete Wege 
auf den privaten Baugrundstücken wird festgesetzt, um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens 
weitestgehend zu erhalten und damit die Abnahme der Versickerungsleistung des Bodens durch 
die Versiegelung zu minimieren. 

Im westlichen Plangebiet werden öffentliche sowie private Grünflächen festgesetzt, die der Eingrü-
nung sowie dem Schutz des Landschaftsschutzgebietes und der Sicherung des Waldrandes bzw. 
zum Schutz der Anwohner vor umfallenden Bäumen dienen. Die im Norden des Geltungsbereiches 
liegende Grünfläche dient der Retention. 

  Die Abarbeitung der Eingriffsregelung des § 1a BauGB erfolgt nach dem Regelverfahren des Leitfa-
dens zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung des Bayerischen Staatsministeriums für Landes-
entwicklung und Umweltfragen. 

Der nach Berücksichtigung der planinternen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verblei-
bende Ausgleichsbedarf von 13.442 Wertpunkten wird auf einer externen Ausgleichsfläche auf der 
Fl.-Nr. 1493 der Gemarkung Lindenberg kompensiert. Folgende Ausgleichsmaßnahmen sind auf 
der Fläche vorgesehen: Aufwertung der Flächen für den Naturhaushalt durch die Entwicklung von 
artenreichen seggen- oder binsenreichen Feucht- und Nasswiesen aus mäßig extensiv genutztem, 
artenreichem Grünland. 

  Bei Nichtdurchführung der Planung wird die überplante Fläche voraussichtlich weiterhin landwirt-
schaftlich genutzt und in ihrer Funktion für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild in ähnli-
chem Maße bestehen bleiben. Veränderungen, die sich unabhängig von der vorliegenden Planung 
ergeben, können jedoch nicht abschließend bestimmt werden. 

  Für die Zusammenstellung der Angaben lagen keine besonderen Schwierigkeiten vor. 

  

 

9.3.4  Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und Bewer-
tungen herangezogen wurden (Nr. 3d Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

  Allgemeine Quellen: 
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− BayernAtlas des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat (Onlinekarten 
zu den Themen Lärm, Natur, Wasser, Denkmäler, Regionalplanung, Naturgefahren, Freizeit-
angebote und Bodenschätzung) 

  

  Verwendete projektspezifische Daten und Information: 

− Fotodokumentation durch frühere Ortbegehungen durch das Büro Sieber 

− Luftbilder (Google, Gemeinde Lindenberg) 

− Flächennutzungsplan und Landschaftsplan der Gemeinde Lindenberg 

− Bodenschätzungsdaten auf Basis des ALK (Reichsbodenschätzung) 

− Ergebnisvermerk des Termins zur frühzeitigen Behördenunterrichtung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
am 09.04.2019 im Landratsamt Lindau mit umweltbezogenen Stellungnahmen des Amt für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten, staatlichen Bauamtes Kempten, der Elektri-
zitätsnetze Allgäu GmbH, Telefonice 

−  O2 GmbH, des bayrischen Landesamtes für Denkmalpflege, techn. Umweltschutz und UNB 
Landratsamt Lindau, Wasserwirtschaftsamt Kempten, Bund Naturschutz in Bayern, Vodafone 
GmbH und Telekom Deutschland GmbH. 

− Schalltechnische Untersuchung (Verkehrsabschätzung) zum Bebauungsplan "Dürrenbühl 2" 
der Sieber Consult GmbH in der Fassung vom 08.08.2022 (zu den Verkehrslärmimmissionen 
der bestehenden Straßen Am Dürrenbühl und Waldseeweg, sowie dem durch die Erschließung 
der neuen Zufahrt entstehenden Verkehrslärmimmissionen, und den notwendigen Schutzmaß-
nahmen innerhalb des Plangebietes) 

− Geotechnischer Bericht vom 15.04.2019 der Gesellschaft für Bohr- und Geotechnik mbH aus 
Bad Wurzach (zu den Themen Geomorphologische Situation/Baugrundschichtung, Georisiken, 
Grundwasserverhältnisse, Durchlässigkeit der anstehenden Böden und Versickerungsmöglich-
keiten, Erschließung des Baugebietes, Gründung der Bebauung und baubegleitende Maßnah-
men) 

− FFH-Verträglichkeitsabschätzung des Büros Sieber in der Fassung vom 07.04.2020 (zu den 
Auswirkungen der geplanten Bebauung auf Natura 2000-Gebiete, insbesondere unter Berück-
sichtigung der Wirkfaktoren Licht und andere optische Emissionen, Lärm, Eintrag von Luft-
schadstoffen sowie Wassereinleitungen) 
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10  Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil  
  

10.1  Örtliche Bauvorschriften 

10.1.1  Regelungen über die Gestaltung der Gebäude 

  Die Dachformen für den Hauptbaukörper ermöglichen je nach Lage im Plangebiet die Errichtung 
eines Satteldaches, Pultdaches, Flachdaches oder Walmdaches. Diese Dachformen entsprechen den 
Vorstellungen moderner Baukörper und sind bereits an anderer Stelle im Gemeindegebiet umge-
setzt. Es erfolgt eine Klarstellung zu den unterschiedlichen Ausprägungen dieser Dachform. Gleich-
zeitig sind Vorschriften zur Dachform getroffen, die eine auf den Einzelfall angepasste Bauform 
ermöglichen. Dies betrifft in erster Linie die untergeordneten Bauteile wie Dachgaupen, Garagen 
und Nebengebäude. Regelungen für grundstücksübergreifende Gebäude mit einheitlicher Dachform 
und gleicher Firstrichtung (z.B. Doppel-, oder Reihenhaus) bezüglich einer einheitlichen Dachnei-
gung oder eines profilgleichen Anbaus werden nicht getroffen, da solche Regelungen erfahrungs-
gemäß Probleme im bauaufsichtlichen Verfahren nach sich ziehen. Die Einengung auf eine einzelne 
Gradzahl stellt hierfür ebenfalls keine sinnvolle Alternative dar. Die Regelungen für Dachaufbauten 
entbinden nicht von der Beachtung anderer bauordnungsrechtlicher Vorschriften, speziell den Vor-
schriften zu den Abstandsflächen und den Vorschriften zum Brandschutz. 

Die ausführliche Definition des Pultdaches kann im Baugenehmigungsverfahren die Entscheidung 
erleichtern, ob es sich bei dem Dach eines Vorhabens um ein Pultdach handelt und ob demnach 
die sonstigen Festsetzungen zum Pultdach greifen (Firsthöhe und Dachneigung). Um ein Pultdach 
handelt es sich, wenn mindestens 75 % aller Dach-Ebenen des jeweiligen Hauptgebäudes zuei-
nander parallel sind. Die Fläche einer Dach-Ebene wird in der senkrechten Projektion auf die Fläche 
gemessen. 

  

 

 

 
  Das Spektrum für Dachneigungen ist im Sinne der Bauherrschaft breit gefasst. Es entspricht den 

ortsüblichen und landschaftstypischen Vorgaben und berücksichtigt zeitgemäße Bauformen. Durch 
die Festsetzung von Wand- und Gesamt-Gebäudehöhen ist die Möglichkeit ausgeschlossen, dass 
Gebäude eine nicht vertretbare Gesamthöhe erreichen könnten. 

  Die Vorschriften zur Aufständerung von Solar- und Photovoltaikanlagen auf Dächern sollen grund-
sätzlich eine effiziente Nutzung von Sonnenenergie auch auf Flachdächern ermöglichen. Gleichzei-
tig soll eine zu dominante Wirkung der Anlagen auf den Außenbetrachter vermieden werden. Die 
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getroffenen Regelungen führen daher in erster Linie zu einer Begrenzung des Aufständerungswin-
kels der Solarmodule im äußeren Dachbereich von Flachdächern. 

  Das Regelungs-Konzept für Gebäude-Anbauten (Widerkehre und Zwerchgiebel) und Dachaufbauten 
beschränkt sich auf Vorgaben zu den Ausmaßen und Abständen dieser Bauteile. Eine Koppelung 
mit der Gebäudelänge wird dabei vermieden, da die Gebäudelänge unter Umständen nicht ein-
deutig definierbar und damit bestimmbar ist. Ab einer Dachneigung von 25° sind Dachaufbauten 
zulässig. Für Dachneigungen unter 25° sind Dachgaupen nicht zulässig und in der Regel nicht 
erforderlich bzw. nicht sinnvoll. Obwohl die Regelungen ein Maximum an Gestaltungsfreiheit und 
Planungs-Sicherheit darstellen, kann davon ausgegangen werden, dass Beeinträchtigungen für das 
Ortsbild nicht zu erwarten sind.  

  Die Vorschriften über Materialien und Farben lassen dem Bauherrn bewusst ausreichend Spielraum 
zur Verwirklichung individueller Gestaltungswünsche. Sie orientieren sich an den umliegenden, 
landschaftsgebundenen Bauformen.  

Die Beschränkung auf die Dachfarben Rot bis Rotbraun sowie Betongrau bis Anthrazitgrau führt zu 
einem homogenen und ruhigen Gesamtbild des Ortes. Die Farben fügen sich erfahrungsgemäß 
besonders gut in die landschaftliche Situation ein. 

  Auf die Festsetzung eines Längen/Breiten-Verhältnisses für die Baukörper wird verzichtet. Aus den 
o.g. Gründen wäre auch hier der Vollzug auf Grund der u.U. nicht eindeutig bestimmbaren Bezugs-
Größen in Frage gestellt.  

  
10.1.2  Regelungen über die Gestaltung der Freiflächen in den Baugebieten (Baugrundstücke) 

  Auf Grund der beabsichtigten Durchlässigkeit der Freiflächen ist der Ausschluss von stark trennen-
den Elementen erforderlich. Einfriedungen sind deshalb in einer möglichst durchlässigen Bauweise 
auszuführen. Gleiches gilt auch für Stützmauern.  

  
10.2  Sonstige Regelungen 

10.2.1  Stellplätze und Garagen 

  Der erhöhte Bedarf an nachzuweisenden Stellplätzen je Wohnung wird mit der ländlich geprägten 
Umgebung, dem entsprechend geringen Angebot des öffentlichen Nahverkehrs und den eng be-
messenen Verkehrsflächen begründet. Die beiden ersten Faktoren führen dazu, dass Haushalte in 
der Regel mit mehr als einem Kraftfahrzeug ausgestattet sein müssen, um die für die tägliche 
Lebensführung notwendige Mobilität aufbringen zu können. Gleichzeitig sind die Verkehrsflächen 
so bemessen, dass den konkreten Erfordernissen des fließenden Verkehrs ausreichend Rechnung 
getragen ist. Die Belange des ruhenden Verkehrs sind insoweit berücksichtigt, als dass für den 
Besucherverkehr ausreichend Flächen zur Verfügung stehen. Es wurde hoher Wert auf eine wirt-
schaftlich bemessene Erschließung und eine geringe Versiegelung durch Verkehrsflächen gelegt. 
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Die für die dort wohnende Bevölkerung erforderlichen Stellplätze können vom öffentlichen Ver-
kehrsraum nicht aufgenommen werden, weshalb auf den privaten Flächen ausreichende Stellplätze 
nachgewiesen werden müssen. Somit erfolgt die Regelung, um städtebauliche Fehlentwicklungen 
durch einen Mangel an Stellplätzen auszuschließen. 
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11  Begründung – Sonstiges  
  

11.1  Umsetzung der Planung 

11.1.1  Maßnahmen und Zeitplan zur Verwirklichung 

  Eine Veränderungssperre ist nicht erforderlich. 

  Boden ordnende Maßnahmen (Grundstücks-Tausch, Umlegung) sind nicht erforderlich und nicht 
geplant. 

  Die Stadt beabsichtigt, einen Teil der Flächenanteile in ihr Eigentum zu bringen und an geeignete 
Bauwerber weiter zu veräußern. 

 
11.1.2  Wesentliche Auswirkungen 

  Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind auf Grund der begrenzten 
Größe der zu bebauenden Flächen und des beschränkten Ausmaßes der zusätzlichen Bebauung 
nicht erkennbar. Die infrastrukturellen Einrichtungen sind geeignet, die zusätzlichen Einwohner 
bzw. Einrichtungen zu versorgen. 

  Für die bereits bebauten Grundstücke ist mit einer Einbuße an der Erlebbarkeit der freien Landschaft 
sowie des städtebaulichen Umfeldes zu rechnen (z.B. Ausblick, Sonneneinstrahlung). Auf Grund 
der getroffenen Festsetzungen (Höhenbeschränkungen, überbaubare Grundstücksflächen), sind 
diese Auswirkungen als akzeptabel zu bewerten. 

 
11.2  Erschließungsrelevante Daten 

11.2.1  Kennwerte 

  Fläche des Geltungsbereiches: 0,93 ha  

  Flächenanteile:  

 
 Nutzung der Fläche Fläche in ha Anteil an der Gesamtfläche 

 Bauflächen als WA 0,57  62,0 %  

 Öffentliche Verkehrsflächen  0,06  7,0 %  

 Sonstige öffentliche Verkehrsflächen 0,01  1,1 %  

 Öffentliche Grünflächen 0,21  23,2 %  

 Private Grünfläche 0,07  6,8  
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11.2.2  Erschließung 

  Abwasserbeseitigung durch Anschluss an: Abwasserverband Rothach, Lindenberg i. Allgäu 

  Wasserversorgung durch Anschluss an: Leitungen der Stadtwerke Lindenberg i. Allgäu GmbH 

  Die Löschwasserversorgung wird durch eine entsprechende Dimensionierung der Wasserleitungen 
in Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hydranten sichergestellt.  

  Stromversorgung durch Anschluss an: Elektrizitätsnetze Allgäu GmbH, Lindenberg i. Allgäu 

  Gasversorgung durch: Stadtwerke Lindenberg i. Allgäu GmbH 

  Müllentsorgung durch: Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (Allgäu) GmbH 

  Die Gemeinde beabsichtigt, die anfallenden Kosten zur Herstellung der Erschließungsanlage nach 
BauGB (Straßen, Straßen-Entwässerung, Straßen-Beleuchtung) im Rahmen der Grundstücksveräu-
ßerung in Rechnung zu stellen (so genannte Ablöseverträge).  

  Kostenschätzung für die gesamte Erschließung im Geltungsbereich (netto):  

 

 Verkehrsflächen  € 130.000 € 

 Kabelbau und Wasserversorgung € 30.000 €  

 Kanalisation € 265.000 € 

 

11.3  Zusätzliche Informationen 

11.3.1  Planänderungen 

  Bei der Planänderung vom 12.09.2022 fanden die Überlegungen und Abwägungen aus der öf-
fentlichen Stadtratssitzung vom 26.09.2022 wie folgt Berücksichtigung.  

Für die in der Sitzung des Stadtrates beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine 
vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 12.09.2022) zur Verdeutlichung der möglichen Än-
derungen ausgearbeitet. Die in der Stadtratssitzung vorgenommenen Änderungsbeschlüsse im 
Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung iden-
tisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwägungen sind im Sitzungspro-
tokoll der Sitzung des Stadtrates bzw. der Sitzungsvorlage der öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 26.09.2022 enthalten): 

 − Klarstellende Anpassung der Festsetzung unter Ziffer 2.7 (Maßgaben zur Ermittlung der Gebäu-
dehöhe (GH ü.NN und WH ü.NN)) 

− Anpassung der Festsetzung unter Ziffer 2.13 (Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
in den privaten Grundstücken) 
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− Streichung der Festsetzung "Öffentliche Grünfläche als Durchgrünung" 

− Ergänzung der textlichen Festsetzung zur Mindest-Geländeoberkante unter Ziffer 2.40 

− Anpassung der Festsetzung unter Ziffer 3.4 (Thermische Solar- und Fotovoltaikanlagen auf Dä-
chern) 

− Streichung der örtlichen Bauvorschrift zur Inkraftsetzung der Abstandsflächen unter Ziffer 3.1 

− Ergänzungen der Hinweise zur Förderung der Biodiversität im Retentionsbereich unter Zif-
fer 5.10 

− Ergänzungen der Hinweise zum Brandschutz unter Ziffer 5.22 

− Ergänzungen der Hinweise zur Baugrunduntersuchung unter Ziffer 5.23 

− Ergänzungen der Hinweise unter Ziffer 5.24 (Ergänzende Hinweise)  

− Aktualisierung der Rechtsgrundlagen  

− Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung 

− redaktionelle Änderungen und Ergänzungen 

  Bei der Planänderung vom 09.02.2023 fanden die Überlegungen und Abwägungen aus der öf-
fentlichen Stadtratssitzung vom 27.02.2023 wie folgt Berücksichtigung.  

Für die in der Sitzung des Stadtrates beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine 
vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 09.02.2023) zur Verdeutlichung der möglichen Än-
derungen ausgearbeitet. Die in der Stadtratssitzung vorgenommenen Änderungsbeschlüsse im 
Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung iden-
tisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwägungen sind im Sitzungspro-
tokoll der Sitzung des Stadtrates bzw. der Sitzungsvorlage der öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 09.02.2023 enthalten): 

 − Klarstellende Anpassung der Bezugshöhe auf "NHN" unter den Ziffern 2.5 (GH….m ü. NHN), 
2.6 (WH…m ü. NHN) und 2.7 (Maßgaben zur Ermittlung der Gebäudehöhe) 

− Ergänzung des Wortes "Niederschlagswasser" unter Ziffer 2.24 (Ableitung von Niederschlags-
wasser in den privaten Grundstücken, Materialbeschaffenheit gegenüber Niederschlagswasser) 

− Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung 

− redaktionelle Änderungen und Ergänzungen 

  Bei der Planänderung vom 09.05.2025 fanden die Überlegungen und Abwägungen aus der öf-
fentlichen Stadtratssitzung vom …… wie folgt Berücksichtigung.  

Für die in der Sitzung des Stadtrates beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine 
vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 09.05.2025) zur Verdeutlichung der möglichen Än-
derungen ausgearbeitet. Die in der Stadtratssitzung vorgenommenen Änderungsbeschlüsse im 
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Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung iden-
tisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwägungen sind im Sitzungspro-
tokoll der Sitzung des Stadtrates bzw. der Sitzungsvorlage der öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 09.05.2025 enthalten): 

 − Ergänzung bauleitplanerischer Ausgleich 

− Ergänzung Umweltbericht 

− Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung 

− redaktionelle Änderungen und Ergänzungen 
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12   Begründung – Auszug aus übergeordneten Planun-
gen 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus dem Landesent-
wicklungsprogramm Bayern 
2023, Karte Anhang 2 "Struktur-
karte"; Darstellung als allgemei-
ner ländlicher Raum 

Ausschnitt aus dem Regionalplan 
Allgäu, Landschaftliche Vorbe-
haltsgebiete ( ) 

Auszug aus dem rechtsgültigen 
Flächennutzungsplan  
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13   Begründung – Bilddokumentation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick von Norden auf die zu über-
planende Wiese 

Blick von Osten auf die zu über-
planende Wiese 

Blick von Süden auf Wiese, 
"Waldseeweg" und Waldrand des 
Landschaftsschutzgebietes 
"Waldsee" 
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Blick von Norden auf die beste-
hende Bebauung am "Waldsee-
weg"  

Blick von Südwesten auf die 
Wiese mit angrenzender Bebau-
ung am "Waldseeweg"   

Blick von Nordwesten auf die be-
stehende Bebauung "Am Dürren-
bühl" 



 

 
 Stadt Lindenberg i. Allgäu    Bebauungsplan "Am Dürrenbühl Teil 2" 

Textteil mit 91 Seiten, Fassung vom 09.05.2025 Seite 89 

14   Verfahrensvermerke 
  

14.1  Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Aufstellungsbeschluss erfolgte in der Stadtratssitzung vom 16.12.2019. Der Beschluss wurde 
am 23.12.2019 ortsüblich bekannt gemacht. 

 
 Lindenberg i. Allgäu, den …………. ………………………… 
  (E. Ballerstedt, Bürgermeister) 

 
14.2  Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB) 

 Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 Abs. 1 BauGB) mit öffentlicher Unter-
richtung sowie Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung wurde abgesehen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 
gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB).  

Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 20.04.2022 bis 23.05.2022 (Billigungsbeschluss 
vom 21.03.2022; Entwurfsfassung vom 21.03.2022.; Bekanntmachung am 08.04.2022) sowie 
in der Zeit vom 25.10.2022 bis 25.11.2022 (Billigungsbeschluss vom 26.09.2022; Entwurfsfas-
sung vom 12.09.2022; Bekanntmachung am 17.10.2022) statt  (gem. § 3 Abs. 2 BauGB). 

 
 Lindenberg i. Allgäu, den …………. ………………………… 
  (E. Ballerstedt, Bürgermeister) 

 

14.3  Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB) 

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen einer schriftlichen 
frühzeitigen Behördenbeteiligung mit Schreiben vom 09.04.2019 unterrichtet und zur Äußerung 
aufgefordert (gem. § 4 Abs. 1 BauGB). 

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen eingeholt 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom 07.04.2022 (Entwurfsfassung vom 
21.03.2022; Billigungsbeschluss vom 21.03.2022) sowie mit Schreiben vom 17.10.2022 (Ent-
wurfsfassung vom 12.09.2022; Billigungsbeschluss vom 26.09.2022) zur Abgabe einer Stellung-
nahme aufgefordert.  

 
 Lindenberg i. Allgäu, den …………. ………………………… 
  (E. Ballerstedt, Bürgermeister) 
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14.4  Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Stadtratssitzung vom ….. über die Entwurfsfassung vom 
…….. 

 
 Lindenberg i. Allgäu, den …………. ………………………… 
  (E. Ballerstedt, Bürgermeister) 

 

14.5  Ausfertigung  

 Hiermit wird bestätigt, dass der Bebauungsplan "Am Dürrenbühl Teil 2" in der Fassung vom …… 
dem Satzungsbeschluss des Stadtrates vom ……. zu Grunde lag und dem Satzungsbeschluss 
entspricht. 

 
 Lindenberg i. Allgäu, den …………. ………………………… 
  (E. Ballerstedt, Bürgermeister) 

 

14.6  Bekanntmachung und In-Kraft-Treten (gem. § 10 Abs. 3 BauGB)  

 Der Satzungsbeschluss wurde am …………. ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan 
"Am Dürrenbühl Teil 2" ist damit in Kraft getreten. Er wird mit Begründung für jede Person zur 
Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 
 Lindenberg i. Allgäu, den …………. ………………………… 
  (E. Ballerstedt, Bürgermeister) 
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Planungsteam Sieber Consult GmbH, Lindau (B): 

 

Landschaftsplanung Christina Epping 
 

 

…………………………… Stadtplanung, Sieber Consult GmbH, Lindau (B) 
 

(i.A. C. Epping)  
 

 
 
Die Planung ist nur zusammen mit Textteil und zeichnerischem Teil vollständig. Versiegelte Originalfassungen tragen die Unterschrift des 
Planers.  

 
 
 


